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Sorge und Pflege: Neue Strukturen in kommunaler Verantwortung ¥

Einleitung

Knapp drei Jahrzehnte nach Einflihrung der
Pflegeversicherung hat sich in Fachkreisen
die Erkenntnis verfestigt, dass das beste-
hende System der Sorge und Pflege an seine
Grenzen gekommen ist. Trotz etlicher Refor-
men bzw. Reformversuche sind wesentliche
Probleme weiterhin ungeldst. In allen Be-
reichen finden sich Symptome eines liber-
holten und unzeitgemdfRen Systems: , Pfle-
gen am Limit" ist der Regelfall, unter den
Pflegebediirftigen gibt es eine hohe Sozial-
hilfeabhdngigkeit und unter den pflegenden
Angehdorigen ein hohes Armutsrisiko. In der
hduslichen Pflege wird oft auf irreguldre Be-
schaftigungsformen zuriickgegriffen und in
der professionellen Pflege auf Leiharbeit.

Renditeerwartungen von Investoren gehen
zu Lasten der Pflegequalitdt. Fiir Menschen,
die auf Pflege angewiesen sind, bedeutet
dies zunehmend, dass sie nicht angemes-
sen und gut versorgt werden. Angesichts
der sozialen Wandlungsprozesse und der
demografischen Prognosen flir die nahe
Zukunft lassen sich diese Systemmadngel
nicht durch Stiickwerk und ,,Schonheitsope-
rationen" beseitigen. Notwendig ist viel-
mehr eine grundlegende Neukonzeption der
Sorge- und Pflegestrukturen. Dazu miissen
aus Sicht der BAGSO die Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten neu geregelt werden.
Die Strukturen, die sich in den vergangenen
drei Jahrzehnten entwickelt haben, und die
Finanzierung der Pflege miissen grundsdtz-
lich auf den Priifstand gestellt werden.

In dem vorliegenden Papier unterbreitet die
BAGSO Forderungen fiir eine Neukonzeption
der Sorge- und Pflegestrukturen und gibt
Handlungsempfehlungen. Als Dachverband
der Seniorenorganisationen konzentriert sie
sich dabei auf die Perspektive dlterer Men-
schen und speziell auf die Phasen im Alter,
in denen ein erhohter Unterstiitzungs- und/
oder Pflegebedarf besteht. Gleichzeitig
nimmt sie den gesamten Alternsprozess

in den Blick und pladiert fiir einen um-
fassenden Ansatz, der auch die Potenziale
von Gesundheitsforderung, Pravention und
Rehabilitation einschliel3t, um die Pflegebe-
dirftigkeit zu verzogern bzw. zu vermeiden.

Relevante Entwicklungstrends
und Wandlungsprozesse

Zunahme dlterer und pflegebediirftiger
Menschen

Im Jahr 2021 wurden 4,96 Millionen Men-
schen als pflegebedurftig im Sinne des

SGB XI erfasst. Von ihnen werden 84 %
(d.h. 4,17 Millionen) zu Hause versorgt, die
meisten ausschlieBlich durch Angehorige
(61%). Der kleinere Teil wird von Angehori-
gen mit Unterstiitzung durch Dritte gepflegt.
Dies konnen ambulante Pflegedienste, pro-
fessionelle und informelle Hilfen im Haus-
halt oder unterstiitzende Hilfen im Rahmen
der sogenannten 24-Stunden-Betreuung
sein. 790.000 Pflegebediirftige (16 %) leben
in stationdren Einrichtungen. Hinzu kom-
men Menschen, die in alternativen

1 Vgl. hier und im Folgenden: Statistisches Bundesamt, 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html


https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html
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Wohnformen (z.B. Betreutes Wohnen,
Pflege-Wohngemeinschaften) und in Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe leben.

Fiir das Jahr 2030 wird erwartet, dass die
Zahl der Pflegebediirftigen auf knapp

6 Millionen Menschen steigen wird. 28 %
der Bevdlkerung werden dann 65 Jahre und
dlter sein (2021: 22%). Die Zahl der Men-
schen, die 85 Jahre und dlter sein werden,
wird auf mehr als drei Millionen Menschen
prognostiziert.2 In den Jahren bis 2045 -
wenn die Babyboomer-Generation 75 bis
90 Jahre alt sein wird — wird das Versor-
gungssystem vor noch grofReren Heraus-
forderungen stehen.3

Steigende allgemeine und spezifische
Versorgungsbedarfe vs. Angebotsdefizite

Die meisten Menschen mochten zu Hause
alt werden. Gleichzeitig werden die Be-
darfslagen spezifischer, und die Nachfrage
nach diversitatssensiblen und integrativen
Wohn- und Versorgungsformen steigt.“ Der
Pflegebedarf wird zudem durch den medi-
zinisch-technischen Fortschritt beeinflusst,
und die entsprechenden Anforderungen
werden immer vielfaltiger. Erwartungen

und Wirklichkeit klaffen aber immer weiter
auseinander: Der steigenden Zahl hilfe- und
pflegebediirftiger Personen und ihren zu-
nehmenden allgemeinen und spezifischen
Versorgungsbedarfen stehen die seit Jahren
bekannten Defizite auf der Angebotsseite
gegeniiber. Es fehlen vor allem ausreichen-
de und auf die unterschiedlichen Bedarfe
ausgerichtete Betreuungs- und Pflegediens-
te, aber auch reguldre Angebote hauswirt-
schaftlicher bzw. haushaltsnaher Dienstleis-
tungen. Ein wesentlicher Grund hierfiir ist
Personalmangel,” doch auch die fehlenden
bzw. zu geringen Refinanzierungsmaoglich-
keiten durch die Pflegeversicherung beein-
trachtigen die Angebote. Dies hat zur Fol-
ge, dass gewiinschte ortsnahe Wohn- und
Versorgungsformen sowie Dienstleistungen
haufig nicht oder nicht im gebotenen Um-
fang zur Verfligung stehen und es fiir die
Betroffenen kaum Wahlmaglichkeiten gibt,
was Angebote fiir Betreuung, Versorgung
und Pflege betrifft. Anstatt Fragen nach der
Qualitdt eines Angebots stellen zu kdnnen,
sind viele Betroffene und deren Angehorige
schon froh, wenn sie liberhaupt irgend-

wo einen Betreuungsplatz und irgendwie
unterstiitzende Hilfe bekommen.

Der demografische Wandel vollzieht sich regional unterschiedlich, eine besonders starke Zunahme der dlteren
Bevolkerung ist in landlichen Regionen Ostdeutschlands festzustellen.

Vgl. Barmer Pflegereport, 2021: https://lwww.barmer.de/pressel/infothek/studien-und-reporte/pflegereport/
pflegereport-2021-1059412

Zu nennen sind insbesondere dltere Menschen mit Behinderungen, Pflegebediirftige mit Migrationserfahrung,
Pflegebediirftige mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identitdten und sexuellen Orientierungen (LGBTIQ+)
und Menschen mit technikintensivem Pflegebedarf.

Obwohl die Zahl der Auszubildenden in der Pflege in den vergangenen Jahren gestiegen ist, werden diese den
Verlust an Pflegekrdften, die in den ndchsten Jahren in Rente gehen, nicht ersetzen konnen. , Der Arbeits-
markt flir Pflegefachkrafte ist leergefegt.” (Klie, in: DAK-Pflegereport, 2022, S. 3). Hinzu kommt die Gefahr, dass
die verfiigbaren Pflegekrafte aufgrund des Lohngefdlles in die Krankenpflege abwandern.


https://www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reporte/pflegereport/pflegereport-2021-1059412
https://www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reporte/pflegereport/pflegereport-2021-1059412
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Sorge und Pflege lastet weitgehend
auf Angehorigen

Weil der Begriff des pflegenden Angehori-
gen nicht definiert ist und ihre Zahl nicht
erfasst wird, kann nur geschdtzt werden,
wie viele Angehdorige Pflegeverantwortung
tragen. Die Schdtzungen reichen von etwa
4 Millionen bis hin zu knapp 10 Millionen
Menschen, liberwiegend Frauen.6 Viele sind
selbst bereits dlter. Ein GroRteil der Pfle-
genden befindet sich in einer dauerhaften
extremen Belastungssituation. So gaben in
einer VdK-Pflegestudie” mehr als ein Drittel
aller befragten pflegenden Angehdorigen an,
die Pflege nur unter Schwierigkeiten oder
gar nicht mehr bewaltigen zu konnen. 63 %
hatten tdglich korperliche Beschwerden,
und 59 % gaben an, aufgrund der Pflege die
eigene Gesundheit zu vernachldssigen. Laut
der Studie werden Unterstiitzungs- und Ent-
lastungsangebote vielfach nicht in Anspruch
genommen: zum einen, weil es an Ent-
lastungsangeboten wie ambulanten Diens-
ten, Tagespflegepldtzen und Angeboten der
Kurzzeit-/Verhinderungspflege fehlt bzw.

die pflegenden Angehorigen aus Zeit- und
Uberlastungsgriinden kaum in der Lage sind,
nach verfligbaren Kapazitaten zu suchen,
zum anderen, weil die Nutzung dieser An-
gebote hohe Zuzahlungen erfordert, die
meist nicht aufgebracht werden kdnnen.

Uberlastung der professionellen
Pflegekrafte

Auch in der professionellen Pflege werden
die Belastungsgrenzen permanent liber-
schritten. Unattraktive Arbeitsbedingungen
und der seit Jahren bekannte und zuneh-
mende Mangel an Pflegekraften fiihren
dazu, dass viele ihre Arbeitszeit reduzie-
ren oder den Beruf ganz aufgeben.8 2021
wurden im Jahresdurchschnitt bundesweit
36.000 offene Stellen in der Pflege gemel-
det, zwei Drittel davon betrafen Fachkrafte.9
Die Personalsituation wird sich aufgrund der
deutlichen Mehrbedarfe in der Langzeit-
pflege, die in den ndchsten Jahren zu er-
warten sind, noch verscharfen.19 Demnach
bendotigen allein die stationdren Pflegeein-
richtungen 36 % mehr Personal, als ihnen

6 Vgl. Barmer Pflegereport, 2021 (s. FuRnote 3) und Fischer & Geyer, 2020: https://www.diw.de/de/
diw_o1.c.785861.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0038/pflege_in_corona-zeiten__gefaehrdete_pflegen_

besonders_gefaehrdete.html

7 Vgl. hier und im Folgenden: Sozialverband VdK, 2021: https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pfle-

gel81569/pflegestudie?dscc=0k

8 Vgl. Arbeitnehmerkammer Bremen, 2022: https://www.arbeitnehmerkammer.de/studie-ich-pflege-wieder-

wenn.html

9 Vgl. Bundesagentur fiir Arbeit, 2022: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/The-
men-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Altenpflege.pdf?__blob=publicationFile&v=13

10 Nach einem Gutachten von Rothgang et al., 2020, sind die Personalmehrbedarfe in der stationdren Pflege ab-

hangig von der Bewohnerschaft und der vorhandenen Personalausstattung der jeweiligen Einrichtung. Nach

Qualifikationsniveau differenziert besteht insgesamt ein nur geringer durchschnittlicher Personalmehrbedarf

flir Fachkrdfte, aber ein erheblicher Mehrbedarf an Assistenzkréften. https://lwww.gs-qsa-pflege.de/wp-con-

tent/uploads/2020/09/Abschlussbericht_PeBeM.pdf


https://www.diw.de/de/diw_01.c.785861.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0038/pflege_in_corona-zeiten__gefaehrdete_pflegen_besonders_gefaehrdete.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.785861.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0038/pflege_in_corona-zeiten__gefaehrdete_pflegen_besonders_gefaehrdete.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.785861.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0038/pflege_in_corona-zeiten__gefaehrdete_pflegen_besonders_gefaehrdete.html
https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pflege/81569/pflegestudie?dscc=ok
https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pflege/81569/pflegestudie?dscc=ok
https://www.arbeitnehmerkammer.de/studie-ich-pflege-wieder-wenn.html
https://www.arbeitnehmerkammer.de/studie-ich-pflege-wieder-wenn.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Altenpflege.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Altenpflege.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2020/09/Abschlussbericht_PeBeM.pdf
https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2020/09/Abschlussbericht_PeBeM.pdf
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heute auf Basis der Personalschliissel zur
Verfligung steht, das entspricht mehr als
100.000 Vollzeitstellen." Zudem gibt es Hin-
weise darauf, dass die Corona-Pandemie zu
einer dramatischen Verschlechterung ins-
besondere der psychischen Gesundheit von
Pflegekraften geflihrt hat und somit weitere
Abwanderungen aus dem Beruf zu erwarten
sind.

Derzeitige Rechtslage und
Umsetzungsdefizite

Fehlende Angebote der Altenhilfe nach
§ 71 SGB XII

Fiir dltere Menschen mit und ohne Unter-
stlitzungs- oder Pflegebedarf kommt den
Angeboten auf kommunaler Ebene eine
entscheidende Bedeutung zu, weil ihr un-
mittelbares Wohnumfeld in die Kommune2
eingebettet ist, die damit ihren Lebensmit-
telpunkt darstellt. Dies hat der Gesetzgeber
erkannt und in § 71 SGB XII eine Regelung
getroffen, die unter der Uberschrift ,,Alten-
hilfe" Teilhabeleistungen flir Seniorinnen

und Senioren benennt. Diese einzige Vor-
schrift im Sozialrecht zu den Lebenslagen Al-
terer flihrt in der Praxis jedoch ein Schatten-
dasein. Die im Gesetz genannten Leistungen
wie Informations- und Beratungsstellen,
Begegnungsstdtten und Engagementforde-
rung werden vielerorts gar nicht oder nurin
eingeschranktem Umfang angeboten.!* Die
mangelhafte Umsetzung dieser gesetzlichen
Vorgaben ist im Hinblick auf die Gesundheit
und Lebensqualitat der dlteren Menschen
und die Unterstiitzung pflegender Angehori-
ger fatal, tragen diese Angebote doch unter
anderem dazu bei, Gesundheitsrisiken im
Alter zu reduzieren, friihzeitig Hilfe- und
Pflegebedarfe zu erkennen und entspre-
chende Unterstiitzung zu vermitteln.

Pflegeberatung: nicht bedarfsgerecht
und uniibersichtlich

Voraussetzung dafiir, dass Pflegeleistun-
gen an den individuellen Bediirfnissen
und Bedarfen ausgerichtet werden, ist eine
qualifizierte und vom Kostentrager und
Leistungsanbieter unabhdngige Beratung.
Nach § 7a SGB XI hat jede pflegebediirftige

11 Fiir die ambulante Pflege s. Blischer et al., 2022: Die Personalsituation in der ambulanten Pflege. Pflege, 35,
(5), S. 269-277, https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000881. Demnach wird auch ,,die Personalsituation in der

ambulanten Pflege und die damit verbundene Sicherstellung der pflegerischen Versorgung (...) auf absehbare

Zeit eine Herausforderung bleiben." (S. 269). Hinzu kommt der Arbeitskraftemangel in anderen versorgungs-

relevanten Bereichen wie der Hauswirtschaft.

12 Mit dem Begriff Kommune werden im Folgenden stets alle Stddte, Gemeinden, Stadtbezirke und Landkreise

bezeichnet.

13 Die Altenhilfe soll nach § 71 SGB XII dazu beitragen, altersassoziierte Schwierigkeiten zu verhiiten, zu iiber-
winden oder zu mildern und dlteren Menschen zu ermdglichen, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft

teilzunehmen und ihre Fahigkeit zur Selbsthilfe zu starken.

14 Vgl. Klie, 2022: Berliner Gesetz ,,Gutes Leben im Alter". Ein erstes Altenhilfestrukturgesetz auf Landesebene?
In: NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e. V. (2), S. 60-67 und
Stratmann, 2021: https://www.bagso.de/studie/vergleichende-untersuchung-zur-kommunalen-altenarbeit/


https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000881
https://www.bagso.de/studie/vergleichende-untersuchung-zur-kommunalen-altenarbeit/
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Person — und auf deren Wunsch hin auch
pflegende Angehorige oder weitere Perso-
nen — einen Anspruch auf eine individuelle
Pflegeberatung. Aufgabe der Pflegekassen
ist es, den Pflegebediirftigen eine fiir sie
zustandige Beraterin, einen Berater oder
eine Beratungsstelle zu benennen. Aufgabe
der Pflegeberatung ist es im Wesentlichen,
den individuellen Hilfebedarf zu erfassen,
einen Versorgungsplan aufzustellen sowie
dessen Einhaltung zu liberwachen und ggf.
anzupassen. Die Beratung beinhaltet auch
Informationen tber Entlastungsmoglich-
keiten und Hinweise auf ortlich verfligbare
Leistungsangebote. Dariiber hinaus haben
Pflegebediirftige, die bereits Leistungen der
Pflegeversicherung erhalten, einen Anspruch
auf regelmadRige Beratung nach § 37 Ab-
satz 3 SGB XI.

Trotz der hohen Bedeutung von Beratung
fiir eine gute pflegerische Versorgung ist das
Beratungsangebot in Deutschland fir die
Betroffenen in der Regel nicht durchschau-
bar. Es umfasst z. B. von den Pflegekas-

sen beauftragte Beraterinnen und Berater,
Pflegestiitzpunkte, Wohlfahrtsorganisatio-
nen, Seniorenbiiros, kommunale Amter und
Verbraucherzentralen. Zudem ist die Qualitat
der Beratung aufgrund der unterschiedli-
chen Qualifikationen der Mitarbeitenden in
den Beratungsstellen hochst unterschied-
lich und fiir die Ratsuchenden schwer ein-
zuschdtzen.'> Sie entspricht in vielfacher
Hinsicht nicht den vielfdltigen Bedarfen der
Pflegebediirftigen und ihrer Angehorigen,
da sie vornehmlich Finanzierungsmaoglich-
keiten thematisiert, keine konkreten Hilfen

und Unterstiitzungsangebote im Sinne eines
Case-Managements vermittelt, die einge-
schrankte Verfligbarkeit von Leistungsan-
geboten bzw. die notwendigen Wartezeiten
nicht beriicksichtigt und somit die konkreten
Probleme der individuellen Pflegesituation
nicht 16sen kann.

Die Pflege durch Angehdorige brockelt

Das deutsche Pflegesystem folgt der kultu-
rellen und rechtlichen Logik, dass Sorge-
und Pflegearbeit primar in der familiaren
Verantwortung liegt. Demnach soll die Pfle-
geversicherung ,,mit ihren Leistungen vor-
rangig die hdusliche Pflege und die Pflege-
bereitschaft der Angehorigen und Nachbarn
unterstiitzen, damit die Pflegebediirftigen
moglichst lange in ihrer hdauslichen Um-
gebung bleiben kdnnen" (§ 3 SGB XI). Die
demografischen und sozialen Wandlungs-
prozesse — wie die Zunahme hochaltriger
und pflegebediirftiger Menschen, die Zu-
nahme von Kinderlosigkeit und transnatio-
nalen Lebensldufen, die steigende Vielfalt
an Lebens- und Familienmodellen, die
wachsende Erwerbstdtigkeit von Frauen,

der Wandel der Arbeitswelt und der zu er-
wartende Riickgang der Gesamtbevdlkerung
— stellen die Tragfdhigkeit der familidren
Pflege jedoch infrage. Dementsprechend
gelingt es immer weniger, die familidre
Sorge- und Pflegearbeit durch das derzeitige
Angebot professioneller Leistungen bedarfs-
gerecht zu unterstiitzen. Dies zeigt sich nicht
nur an den hohen Belastungen in der in-
formellen Pflege, sondern auch daran, dass
Tausende Haushalte notgedrungen auf meist

15 Vgl. z.B. Frommelt et al., 2008: http://www.paritaetalsopfleg.de/downloads/Pfleg/Gremien/Pfleg_ber_dgcc.pdf


http://www.paritaetalsopfleg.de/downloads/Pfleg/Gremien/Pfleg_ber_dgcc.pdf
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irreguldre Beschaftigungsformen im Rahmen
der sogenannten 24-Stunden-Betreuung
und der Haushaltshilfe ausweichen.

Unzureichende Planungs- und Steuerungs-
moglichkeiten der Kommunen

Mit der Einfliihrung der Pflegeversicherung
1995 (SGB XI) wurden die kommunalen Steu-
erungskompetenzen stark eingeschrankt.
Denn nach § 9 SGB Xl sind die Lander dafiir
verantwortlich, eine leistungsfahige und
zahlenmaRig ausreichende pflegerische
Versorgungsstruktur vorzuhalten. Die unter-
schiedlichen Landespflegegesetze weisen
erhebliche Unterschiede auf, was die Ein-
bindung der Kommunen in die Pflege-
strukturen vor Ort betrifft.16 Pragend fiir

das derzeitige System und seine Schwadchen
ist, dass § 12 SGB XI den Pflegekassen die
Verantwortung fur die Sicherstellung der
pflegerischen Versorgung ihrer Versicherten
ubertragt. Zwar gab es in den vergangenen
Jahren Bestrebungen auf Bundesebene (z. B.
durch das Pflegestarkungsgesetz I11) und
teilweise auch auf Landesebene, die kom-
munale Ebene wieder starker in die Pflege-
politik einzubinden, doch wurde den Kom-
munen dabei keine aktive, d. h. gestaltende
und steuernde Rolle fiir die lokalen Sorge-
und Pflegestrukturen zugewiesen. Eine ver-

bindliche Pflegebedarfsplanung oder eine
integrierte Altenhilfe- und Pflegeplanung
auf kommunaler Ebene, die regelmdRig ak-
tualisiert wird und als Grundlage fiir kon-
krete MaBnahmen dient, ist die Ausnahme
und nicht die Regel."

Es bleibt festzuhalten, dass die Landes-
pflegegesetze nicht hinreichend an die
Weiterentwicklung der Pflegegesetzgebung
auf Bundesebene angepasst wurden. Zwar
haben die Kommunen einen verfassungs-
rechtlichen Auftrag zur Daseinsvorsorge fur
ihre Biirgerinnen und Biirger im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung, doch bleibt
dieser Auftrag zumeist unbeachtet, weil

die Schnittstelle zwischen rechtlicher Ver-
antwortung der Kommunen nach § 9 SGB XI
und rechtlicher Verantwortung der Pflege-
kassen nach § 12 SGB XI nicht klar geregelt
ist. Dies gilt auch fiir die Bereitstellung der
notwendigen finanziellen Mittel.

Pflegebediirftigkeit: Ein Armutsrisiko

Im Gegensatz zur Krankenversicherung
wurde die Pflegeversicherung als Teilleis-
tungsversicherung konzipiert. Dies hat zur
Folge, dass Pflegebediirftigkeit aufgrund
der stetig steigenden Eigenanteile'® und der
fehlenden regelhaften Dynamisierung der

16 Vgl. Braeseke et al., 2021: Status Quo der Senioren- und Pflegeplanung und Handlungsempfehlun-
gen fiir Kommunen. In: Jacobs et al.: Pflege-Report 2021, S. 195-208. https://link.springer.com/chap-

ter/[10.1007/978-3-662-63107-2_14

17 Zu den Regelungen in den Bundesldandern vgl. Braeseke et al., 2021, s. FuBnote 16.

18 Der durchschnittliche Eigenanteil in der stationdren Pflege betrdgt 2.411 Euro pro Monat (Stand: 1.1.2023), vgl.:
https://lwww.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2023/grafiken_eigenbeteiligung_stationae-

re_pflege_2023_und_2022.pdf


https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-63107-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-63107-2_14
https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2023/grafiken_eigenbeteiligung_stationaere_pflege_2023_und_2022.pdf
https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2023/grafiken_eigenbeteiligung_stationaere_pflege_2023_und_2022.pdf
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Leistungen der Pflegeversicherung!® zuneh-
mend zu einem Armutsrisiko wird. Im Jahr
2021 erhielten mehr als 400.000 Leistungs-
empfangerinnen und -empfanger Hilfe zur
Pflege (§§ 61-66 SGB XII). Im Jahr 2020 waren
mehr als ein Drittel der Bewohnerinnen und
Bewohner von Pflegeheimen auf Sozial-
hilfe angewiesen — dies sind deutlich mehr
als bei Einfiihrung der Pflegeversicherung,
deren erkldrtes Ziel es war, pflegebediirftige
Menschen aus der Sozialhilfeabhdngigkeit zu
fiihren.20

In der hduslichen Pflege kann die gedeckel-
te Kosteniibernahme zu einer Unterversor-
gung der Pflegebediirftigen fiihren, wenn
selbst zu zahlende Hilfen nicht in Anspruch
genommen werden. Fiir einen GroRteil der
pflegenden Angehdrigen besteht ebenfalls
ein Armutsrisiko, da sie keine angemessene
finanzielle Unterstiitzung erhalten. Erwerbs-
tatige Angehorige sind hdaufig gezwungen,
ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder ihre be-
rufliche Tatigkeit ganz aufzugeben, weil sie
sich nicht mit der Pflege vereinbaren lasst.
Die derzeitige Rechtsgestaltung tragt nicht
dazu bei, das Armutsrisiko pflegender Ange-
horiger zu reduzieren.

Forderungen und Handlungs-
empfehlungen der BAGSO

1. Kommunen die Steuerungs- und
Gestaltungsverantwortung fiir
Altenhilfe und Pflege zuweisen

Zur Sicherstellung gleichwertiger Lebens-
verhdltnisse im Bereich der Altenhilfe und
der pflegerischen Versorgung vor Ort muss
die Steuerungs- und Gestaltungsverantwor-
tung zwingend auf die Kommunen iiber-
tragen werden. Sie mussen - gesetzlich
verankert — fiir die Pravention, Linderung
und Bewadltigung von Hilfs- und Pflege-
bediirftigkeit verantwortlich sein. Mit ihrer
Forderung nach neuen Strukturen fiir Sorge
und Pflege in kommunaler Verantwortung
greift die BAGSO einen zentralen Ansatz des
Siebten Altenberichts der Bundesregierung
(2016) auf, der aufgezeigt hat, welche Rol-
le die Kommunen einnehmen kdnnen und
einnehmen miissen, um das Leben im Alter
zu gestalten. Dem Quartiersansatz folgend
muss Sorge und Pflege lokal gedacht und
sozialraumbezogen sowie sektoreniiber-
greifend organisiert werden. Ziel muss sein,
Lebensorte zu fordern und zu entwickeln,
in denen altengerechtes Wohnen und indi-
viduell ausgerichtete unterstiitzende Hilfs-
angebote zur Verfligung stehen und Teilhabe
maoglich ist.

19 In dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Unterstiitzung und Entlastung in der Pflege (PUEG) ist eine automa-

tische Dynamisierung aller Leistungsbetrage der Pflegeversicherung zum 1.1.2025 und zum 1.1.2028 regelhaft in

Anlehnung an die Preisentwicklung vorgesehen. Fiir diese langfristige Leistungsdynamisierung sollen noch in

der laufenden Legislaturperiode Vorschldge erarbeitet werden (Stand: Mai 2023).

20 Vgl. VDEK, 2023: https://lwww.vdek.com/presse/daten/f_pflegeversicherung.html und Dt. Arzteblatt, 2021:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129761/Immer-mehr-Pflegeheimbewohner-auf-Sozialhilfe-angewiesen


https://www.vdek.com/presse/daten/f_pflegeversicherung.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129761/Immer-mehr-Pflegeheimbewohner-auf-Sozialhilfe-angewiesen
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Die Empfehlungen des Siebten Altenberichts
aufgreifend fordert die BAGSO, dass der
Bund bzw. die Bundeslander einen gesetz-
lichen Rahmen festlegen, der Mindeststan-
dards fiir die Lebensqualitdt sowie fiir die
Unterstiitzung und Pflege dlterer Menschen
verbindlich definiert. Angesichts der de-
mografischen und sozialen Verdnderungen
diirfen kommunale Altenhilfe- und Pflege-
strukturen nicht Ianger auf dem Ehrenamt
bzw. dem persdnlichen Einsatz einzelner
Akteure beruhen. Eine Starkung der Kom-
munen in Bezug auf Sorge und Pflege heil3t
nicht, dass sie selbst Trager von Pflege- und
Sozialeinrichtungen sein miissen. lhre vor-
rangige Aufgabe sollte sein, fiir bedarfs-
gerechte Angebote zu sorgen, Akteure und
Leistungsangebote zu vernetzen, entspre-
chende MaBnahmen zu koordinieren sowie
Kontrollen und Evaluationen vorzunehmen.
Die gesetzliche Verankerung des Planungs-
und Umsetzungsauftrags der Kommunen
erfordert eine auskommliche Finanzierung
dieser Aufgabe durch Landesmittel. Die Rolle
der Pflegekassen muss auf die Finanzierung
der pflegebedingten Aufwendungen und auf
die Steuerung und Uberwachung der Pflege-
qualitat zuriickgefiihrt werden.

Um gleichwertige Versorgungsstrukturen
unter Berticksichtigung der ortlichen struk-
turellen Eigenheiten (z. B. GroRstadt, land-
licher Raum) sicherzustellen, miissen die
Kommunen verpflichtet werden, regelmaRig
und kleinrdumig Daten zur Bevolkerungs-
und Pflegebedarfsentwicklung zu erheben
und hierauf aufbauend Bedarfsplanungen
fiir alle Bereiche zu erstellen, die das Leben
dlterer Menschen beeinflussen. Dies kann
z.B. in ein seniorenpolitisches Gesamtkon-
zept eingebettet sein. Wegen des Riickgangs

des familidaren Pflegepotenzials muss eine
solche integrierte Altenhilfe- und Pflege-
bedarfsplanung die Vielfalt an Hilfen durch
Angehdorige, Nachbarschaft, Haupt- und
Ehrenamt beriicksichtigen und sicherstel-
len, dass diese ineinandergreifen und auf
diese Weise stabile Pflegearrangements
entstehen. Die BAGSO fordert zudem eine
Weiterentwicklung der Pflegestatistik nach
§ 109 SGB XI, um pflegende Angehdarige sys-
tematisch zu erfassen.

Diese Pflegestrukturplanung muss nicht nur
integriert, sondern auch partizipativ erfol-
gen: Neben den Leistungserbringern und
-tragern sind auch die Pflegebetroffenen-
bzw. Seniorenvertretungen einzubeziehen.
Das in vielen Bundesldndern eingefiihrte
Instrument der kommunalen Pflegekon-
ferenz bietet sich grundsatzlich fiir die
partizipative Planung an, doch ist dessen
Funktion derzeit auf Beratung beschrankt.
Die Partizipation der dlteren Bevolkerung
ist auch in weiteren einschldgigen Gremien
wie kommunalen Gesundheitskonferen-
zen und zustandigen Fachausschiissen des
Kreistages/Rates sicherzustellen.

2. Praventive Angebote der Altenhilfe
nach § 71 SGB Xl ausbauen

Altern ist ein hochst individueller, jahre-
langer Prozess, in dem unterschiedlich
ausgepragte Unterstiitzungsbedarfe auf-
treten, die sich in der Regel im Lauf der Zeit
intensivieren — von leichten Hilfen in der
Lebensfiihrung bis hin zu intensiven Pflege-
maflnahmen. Pflegebediirftigkeit entsteht
dabei zumeist dadurch, dass chronische Er-
krankungen zu funktionellen EinbufRen und
schlieRlich zu Einschrankungen in Verbin-
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dung mit Leistungseinbufen fiihren. Diese
dynamische Entwicklung erfordert eine um-
fassende Analyse, ab wann und in welchem
Umfang welche Art von Unterstiitzungsmal-
nahmen geboten sind, um Selbststandig-
keit, Leistungsfahigkeit und Gesundheit im
Alter zu fordern und damit Lebensqualitat
zu sichern. Lebensqualitdt darf also nicht
erst in den Blick genommen werden, wenn
Betreuung und Pflege notig werden. Viel-
mehr miissen bei der Betrachtung dieser
Lebensphase samtliche Faktoren einbezogen
werden, die das tagliche Leben dlterer Men-
schen pragen und beeinflussen.

Ein von der BAGSO in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten?! kommt zu dem Ergebnis,
dass kreisfreie Stadte und Landkreise nach
§ 71 SGB XII verpflichtet sind, ein Mindest-
mal an Beratung und offenen Hilfsange-
boten fiir dltere Menschen vorzuhalten, die
auch prdventiv wirken sollen und unab-
hangig von Einkommen und Vermdgen der
Betroffenen verfiigbar sind. Die Lander sind
aus Sicht der BAGSO gefordert, ergdnzende
bzw. konkretisierende Regelungen hierzu zu
erlassen, beispielsweise in Form von Aus-
fiihrungsgesetzen zu § 71 SGB XI1.22 Der Bund
konnte eine Einrichtung schaffen, die -
dahnlich wie die Bundesstiftung Friihe Hilfen
- zur Qualitdatsentwicklung in der Altenhilfe
beitragt.

3. Case- und Care-Management einfiihren

Die BAGSO fordert die verpflichtende Einfiih-
rung eines Case- und Care-Managements,
das von den Kommunen federfiihrend ko-
ordiniert wird. Dies sollte regelmdRige und
bedarfsbezogene praventive Hausbesuche

bei dlteren Menschen umfassen, um vor Ort
unmittelbar und passgenau den Unterstiit-
zungsbedarf zu ermitteln und darauf aufbau-
end individuelle Hilfeplane zu entwickeln.
Diese dienen als Basis flir individuelle Leis-
tungsarrangements unter Einbezug profes-
sioneller Leistungserbringer, familiarer Unter-
stlitzung und zivilgesellschaftlicher Angebote.
Aufgabe der Beratungsstellen sollte es sein,
der Kommune Mehrbedarfe zu melden, die
durch die bestehenden Leistungen nicht ge-
deckt werden kdnnen.

4. Starre Sektorengrenzen iiberwinden

Die Vereinbarkeit von alternsgerechtem
Wohnen und Pflege (Pflegewohnformen)
sowie von gemeinschaftlichem Wohnen
muss attraktiver werden. Um neue sektoren-
uber- bzw. -ineinandergreifende Konzepte
zu fordern, muss das Sozial- sowie das Bau-
und Planungsrecht gedndert werden. Not-
wendig sind u.a. an regionale bzw. lokale
Bedarfe angepasste, sektoreniibergreifende
Angebote und eine ,,0ffnung" von Pflege-
einrichtungen in die umliegenden Quartiere.
Der Abbau von Sektorengrenzen darf nicht
zu der Herausbildung eines neuen Sektors

21 Vgl. Hellermann, 2022: https://www.bagso.de/studie/die-altenhilfe-nach-71-sgb-xii-und-der-rechtliche-rah-

men-fuer-ihre-weiterentwicklung/

22 Solch ein Gesetz wird derzeit z. B. in Berlin diskutiert: https://ii6o.berlin/imagel/inhalte/file/2023-04-12_BE%?20

AHG_Gesetzentwurf_LSBB_final.pdf


https://www.bagso.de/studie/die-altenhilfe-nach-71-sgb-xii-und-der-rechtliche-rahmen-fuer-ihre-weiterentwicklung/
https://www.bagso.de/studie/die-altenhilfe-nach-71-sgb-xii-und-der-rechtliche-rahmen-fuer-ihre-weiterentwicklung/
https://ü60.berlin/image/inhalte/file/2023-04-12_BE%20AHG_Gesetzentwurf_LSBB_final.pdf
https://ü60.berlin/image/inhalte/file/2023-04-12_BE%20AHG_Gesetzentwurf_LSBB_final.pdf
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fliihren. Es geht vielmehr darum, mehr Flexi-
bilitat zwischen den bestehenden Sektoren
herzustellen. Querschnittsorientierte For-
derprogramme z. B. der Stadtebauforderung
miissen Quartiersmanagement gezielt mit
der Forderung eines altersgerechten Wohn-
und Lebensumfelds sowie der Versorgung
und Erreichbarkeit verbinden.

Pflegebediirftige bendtigen immer auch
medizinische Versorgung. Die derzeitige
Trennung zwischen Kranken- und Pflegever-
sicherung fiihrt in vielen Fdllen zu Kompe-
tenzstreitigkeiten und zu einer Vernachlds-
sigung praventiver und niedrigschwelliger
Versorgungsangebote vor Ort. Es muss von
unabhdngiger Seite liberpriift werden, ob
die Trennung der beiden Versicherungs-
zweige effektiv und effizient ist. Ziel muss
eine Versorgung sein, die ,,Verschiebebahn-
hofe" beseitigt und Abstimmungsprobleme
und Kompetenzstreitigkeiten nicht auf dem
Riicken der Betroffenen und ihrer Angehori-
gen austragt. Die Menschen haben ein Recht
darauf, dass die Strukturen, von denen sie
bei Krankheit und Pflegebediirftigkeit Un-
terstlitzung erwarten dirfen, aus Sicht der
Nutzerinnen und Nutzer und ihren Bediirf-
nissen entsprechend gedacht und konzi-
piert werden. Digitale Verfahren konnen zur
Entbiirokratisierung beitragen, diirfen aber
nicht zusatzlich belasten.

5. Professionelle Pflege starken

Die Rollen der Akteure im Gesundheits- und
Pflegewesen sind so auszugestalten, dass sie
den Bedarfen pflegebediirftiger Menschen
und ihrer Angehorigen besser entsprechen
und die insgesamt riicklaufigen personel-
len Ressourcen schonen. Dazu miissen die

Rollen von Medizin und Pflege gedndert und
ihr Zusammenspiel optimiert werden. Weil
Pflegekompetenz und medizinische Kom-
petenz gleichermaRen in der Verantwortung
stehen, darf die Medizin nicht weiter Vor-
rang vor bzw. Hoheit liber die Pflege haben.
Es miissen entsprechende Aus- und Weiter-
bildungsstrukturen in der Pflege geschaffen
werden. Und die Arbeits- und Einkommens-
bedingungen in der Pflege miissen endlich
so gestaltet werden, dass Menschen auch
langfristig in diesem Feld tdtig sein konnen.
Die im Rahmen der Konzertierten Aktion
Pflege (KAP) getroffenen MaBnahmen ha-
ben hierfiir wichtige Grundsteine gelegt,
die es weiterzuentwickeln gilt, u.a. was

die Verbesserung der Personalschliissel, die
Flexibilitdt von Arbeitszeiten, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, den Einsatz
digitaler Technologien sowie Entwicklungs-
moglichkeiten betrifft. Aus Sicht der BAGSO
ist zudem eine Begrenzung der Leiharbeit

in der Pflege dringend erforderlich, die fiir
Beschaftigte in der Pflege im Vergleich zur
Festanstellung attraktiver wird, aber die
personelle Kontinuitdt und Stabilitdt in Pfle-
geeinrichtungen und -diensten gefdahrdet.

6. Pflegende Angehorige wirklich entlasten

Wer Angehdorige pflegt, verdient effizien-

te Entlastung und Absicherung gegeniiber
Risiken, die aus der Pflege entstehen kon-
nen, wie z.B. Einkommensverluste oder
gesundheitliche Risiken, zumal wenn diese
im Lebensverlauf nicht mehr ausgeglichen
werden konnen. Damit die Pflege auf mog-
lichst viele Schultern verteilt werden kann,
muss es insbesondere fiir erwerbstdtige An-
gehorige, die Pflegeverpflichtungen liber-
nehmen, mehr Erleichterungen geben. Dazu
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zdhlt beispielsweise die Einflihrung einer
Familienpflegezeit und eines Familienpfle-
gegeldes. Der von der Bundesregierung ein-
gesetzte Unabhdngige Beirat fiir die Verein-
barkeit von Beruf und Pflege hat dazu 2022
ein detailliertes Konzept vorgelegt, das nun
umgesetzt werden muss.23 Zudem miissen
Nachteile in der Erwerbs- bzw. Rentenbio-
grafie ausgeglichen werden. Durch verbind-
liche kommunale Planungsvorgaben miissen
flaichendeckend professionelle Unterstiit-
zungsstrukturen sichergestellt werden,
insbesondere ausreichende Angebote der
Tages- und Kurzzeitpflege, der hauswirt-
schaftlichen Versorgung und sonstiger zuge-
hender Dienstleistungen. Die Finanzierung
muss durch ein flexibel nutzbares Pflege-
budget ermoglicht werden.

Fir die Entlastung pflegender Angehdoriger
sind zudem Sorgestrukturen vor Ort not-
wendig. Bestehende Initiativen, Projekte
und Netzwerke wie die Lokalen Allianzen
fiir Menschen mit Demenz, Besuchs- und
Begleitdienste oder niedrigschwellige An-
gebote in der unmittelbaren Nachbarschaft
tragen zu einer alterns- und pflegefreund-
lichen Umgebung bei. Dieses meist ehren-
amtliche Engagement muss koordiniert,
qualifiziert und hauptamtlich begleitet
werden. Aufgabe der Kommunen ist es,
diese Initiativen zu fordern, ihre Vernetzung
untereinander zu starken und ehrenamtlich
Engagierte gezielt zu unterstiitzen.

7. Pflege dauerhaft bezahlbar machen

Gute Pflege muss ausreichend und dauer-
haft finanziert sein. Pflegebediirftigkeit
sowie die Ubernahme von Pflegeverantwor-
tung dirfen nicht in die Abhangigkeit von
Sozialhilfe oder Armut flihren. Eine nach-
haltige Begrenzung der Eigenanteile muss
dringend umgesetzt werden, z.B. durch den
sogenannten Sockel-Spitze-Tausch,24 der
fixe Eigenanteile vorsieht. Einsparpotenziale
fiir die Eigenanteile sind auch zu erzielen -
wie mehrfach gefordert — indem die Inves-
titionskosten vollstdandig von den Landern
und die Kosten fiir die medizinische Be-
handlungspflege in stationdren Pflegeein-
richtungen von den Krankenkassen iiber-
nommen werden.

Pflege hat sich zu einem lukrativen Markt
entwickelt, in dem Wirtschaftlichkeits-
aspekte eine immer starkere Rolle spielen.
Die Qualitdt der Pflege und die Beitrage zur
Pflegeversicherung diirfen aber nicht von
Renditeerwartungen von Leistungserbrin-
gern und Investoren dominiert werden; zu-
mindest miissen Grenzen definiert werden.

8. Soziale Ungleichbehandlung abbauen

Alle Menschen mit Bedarf an Unterstiitzung
und Pflege miissen eine bedarfsgerechte
Versorgung erhalten, ohne Diskriminierung
jedweder Art. Zur Verringerung und zur Pra-
vention sozialer Ungleichheiten braucht es

23 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/empfehlungen-zur-familienpflegezeit-und-zum-fami-

lienpflegegeld-200058

24 Vgl. z. B. Rothgang & Kalwitzki, 2018: Skizze einer neuen Finanzierung der Pflegeversicherung. Vol. 72, Nr. 6,

Gesundheits- und Sozialpolitik, S. 6-12.
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spezifische Ansdtze bzw. Angebote im ge-
samten Lebensfeld der Alteren. Sie miissen
von den Kommunen initiiert und koordiniert
werden. Beispielhaft sei der Abbau von
Zugangsbarrieren in der Regelversorgung
genannt, die Entwicklung spezifischer Be-
treuungs- und Pflegeangebote sowie Fort-
bildungen in der Pflege.

9. Risiken fiir Krankheit und Pflege-
bediirftigkeit reduzieren

Bei der Neugestaltung von Sorge- und Pfle-
gestrukturen ist starker als bislang zu be-
rucksichtigen, dass Gesundheitsrisiken liber
den Lebensverlauf kumulieren, die Gesund-
heit aber immer — auch bei bestehenden
Einschrankungen — gefordert werden kann.
Wer eine gute Pflege will, muss Strukturen
aufbauen, die Risiken fiir Krankheit und
Pflegebediirftigkeit moglichst friihzeitig in
den Blick nehmen und, wo maglich, redu-
zieren. GemaR der WHO-Strategie ,,Health in
All Policies (HiAP)" miissen hierbei alle Poli-
tikfelder gezielt und regelhaft zusammenar-
beiten, um vor Ort die Rahmenbedingungen
zu schaffen und die Angebote bereitzustel-
len, die fiir ein gesundes Altern notig sind.

Neben spezifischen verhaltensorientierten
Angeboten zur Gesundheitsforderung, Pra-
vention und Rehabilitation flir dltere und
pflegebediirftige Menschen sind dabei ins-
besondere die Moglichkeiten der aktivieren-
den Umweltgestaltung zu nutzen. Praven-
tives Potenzial liegt auch in den Angeboten
der Altenhilfe nach § 1 SGB XII.

10. Hospiz- und Palliativversorgung fordern

Mit einer Pflegebediirftigkeit und zuneh-
menden gesundheitlichen Einschrankungen
riicken auch die Gedanken an den eigenen
Tod ndher. Gesellschaft, Medizin und Politik
missen ihre Anstrengungen verstarken, um
schwerkranken und sterbenden Menschen
ein wirdevolles Leben bis zum Tod zu er-
moglichen und ihren Versorgungswiinschen
zu entsprechen. Anregungen und Forderun-
gen zur Gestaltung der letzten Lebenspha-
se hat die BAGSO in ihrem Positionspapier
,Wiirde bis zuletzt" formuliert.2>

Dieses Positionspapier wurde unter
Beteiligung der Fachkommission Gesundheit
und Pflege erarbeitet und im Mai 2023 vom
Vorstand der BAGSO verabschiedet.

25 Vgl. BAGSO, 2019: https://www.bagso.de/publikationen/positionspapier/wuerde-bis-zuletzt
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Die BAGSO - Stimme der Alteren

Die BAGSO — Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen vertritt die
Interessen der dlteren Generationen in
Deutschland. Sie setzt sich fiir ein aktives,
selbstbestimmtes und maoglichst gesundes
Alterwerden in sozialer Sicherheit ein. In
der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und
Verbdnde der Zivilgesellschaft zusammen-
geschlossen, die von dlteren Menschen ge-
tragen werden oder die sich fiir die Belange
Alterer engagieren.

Die BAGSO fordert ein differenziertes Bild
vom Alter, das die vielfdltigen Chancen eines

langeren Lebens ebenso einschlielRt wie
Zeiten der Verletzlichkeit und Hilfe- bzw.
Pflegebediirftigkeit. Gegentiiber Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft tritt sie fiir Rah-
menbedingungen ein, die ein gutes und
wirdevolles Leben im Alter ermoglichen -
in Deutschland, in Europa und weltweit.

In Positionspapieren und Stellungnahmen
gibt die BAGSO AnstoRe und Empfehlungen
fiir politisches Handeln in Bund, Landern
und Kommunen. Die BAGSO veroffentlicht
eine Vielzahl von Publikationen zu unter-
schiedlichen Themen, die kostenfrei zu be-
stellen sind oder auf der BAGSO-Internet-
seite heruntergeladen werden kdnnen.

Herausgeber

BAGSO
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen e. V.

Noeggerathstr. 49

53111 Bonn

Telefon 0228 / 24 99 93-0
Fax 0228 / 24 99 93-20
kontakt@bagso.de

www.bagso.de
facebook.com/bagso.de
twitter.com/bagso_de
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Ansprechpartnerinnen DIE REGION

Houda Araar-Makhlouf
0531 1218 - 215

Simuna Karadzic-Nahler
. 05311218 - 183

Kerstin Schlager

Aneta Rzany 0531 1218 - 163

05311218 - 175

Teampostfach: pflege@allianz-fuer-die-region.de
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Braunschweig
Lowenstadt

Braunschweiger Pflegekonferenz

Braunschweig, 15.03.2023



Braunschweig
Lowenstadt

Ablauf

14:15 Uhr Ankunft
14:30 Uhr BegrifRung
Rainer Schubert

Impuls: Ungepflegt - Leah Weigand

14:40 Uhr Keynote
Business as usual? Strategien zur Personalrekrutierung in der Pflege
Prof. Lukas Slotala

15:25 Uhr Verabschiedung Geschaftsordnung
Torsten Haf

15:35 Uhr Pause

15:50 Uhr Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik
Torsten Haf

16:00 Uhr Ausbildung und Personalgewinnung

Ergebnisse Ist-Standerhebung Generalistik & Vorstellung und Diskussion PflegeAss
Dr. Jan Weber, Mara-Lena Bunge

Braunschweiger Pflegekonferenz 2



Braunschweig
Lowenstadt

Ablauf

16:25 Uhr Vorstellung und Abstimmung
Erklarung der Braunschweiger Pflegeeinrichtungen - Fir eine faire Personalwerbung
Hans Golmann

16:35 Uhr Pause
16:50 Uhr Aktuelle Themen und Aktivitaten

Innovative (quartiersorientierte) Versorgungskonzepte in Zeiten von
Fachkraftemangel und hochbelasteten pflegenden Angehoérigen.
Welche Visionen haben wir fir Braunschweig?

Hans Golmann

Pflegenetzwerk neu gedacht - innovativ, nachhaltig, offen
Simuna Karadzic-Nahler

Bericht vom Runden Tisch Entlassmanagement

Knut Urban
17:25 Uhr World Café, Ideensammlung, Diskussion und Arbeitskreiskonstitution
17:50 Uhr Resimee und Verabschiedung
18:00 Uhr Ende

Braunschweiger Pflegekonferenz 3



Braunschweig
Lowenstadt

Begrifdung
Rainer Schubert (Stadt Braunschweig, Sozialreferat)
Ungepflegt - Leah Weigand

Leah Weigand - Ungepflegt.mp4

Braunschweiger Pflegekonferenz 4
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Braunschweig
Lowenstadt

Keynote

Business as usual?
Strategien zur Personalrekrutierung in der Pflege

Prof. Lukas Slotala (Technische Hochschule Wiirzburg-Schweinfurt)

Braunschweiger Pflegekonferenz )



Braunschweig
Lowenstadt

Geschaftsordnung

Verabschiedung

Torsten Haf (Stadt Braunschweig, Sozialreferat)

Braunschweiger Pflegekonferenz 6



Braunschweig
Lowenstadt

PAUSE

Braunschweiger Pflegekonferenz 7



Braunschweig
Lowenstadt

PFlegestatistik

Aktuelle Ergebnisse der PFlegestatistik

Torsten Haf (Stadt Braunschweig, Sozialreferat)

Braunschweiger Pflegekonferenz 8
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Braunschweig
Lowenstadt

Ausbildung und Personalgewinnung

Ergebnisse Ist-Standerhebung Generalistik &
Vorstellung und Diskussion PflegeAss Braunschweig

Dr. Jan Weber, Mara-Lena Bunge (Stadt Braunschweig, Sozialreferat)

Braunschweiger Pflegekonferenz 9



Personal in Pflege und pflegenahen
Assistenzdiensten in Braunschweig

Braunschweiger Pflegekonferenz 10




Personal in Pflegediensten und -einrichtungen

Stadt Braunschweig 2021

Braunschweig
Lowenstadt

= Pflegefachkrafte (Alten-, Kranken-, Kinderkranken-, Heilerzeihungspflege)

m Pflegehilfskrafte

= sonstige pflegerische Berufsabschliisse

= nichtarztliche Heilberufe (u.a. Ergo- und Physiotherapie)

= akademische Abschliisse (Sozialpadagogik, Pflegewissenschaft)

= Hauswirtschaft

m sonstige Berufsabschlisse

m ohne Abschluss / Ausbildung / Umschulung

Quelle: Landesamt fiir Statistik Niedersachsen

Braunschweiger Pflegekonferenz



Braunschweig
Lowenstadt

Kennzahlen Angebote zur Unterstitzung im Alltag nach
§ 45 a SGB XI (AZUA)

* 32 Anbieter im Stadtgebiet Entwicklung AZUA Anbieter Braunschweig

2013-2023
35 32
»...Betreuung, Beaufsichtigung und Alltagsbegleitung der 30 28
Pflegebediirftigen, Pflegebegleitung und Entlastung fiir die 55
Angehdrigen sowie hauswirtschaftliche Dienste im 20 18
unmittelbaren Umfeld von Pflegebedlirftigen. 15 14
Pflegebediirftige wie auch Angehdrige sollen so bei der 10
Bewiiltigung ihres Alltages im Umfeld von Pflege unterstiitzt 5
und entlastet werden...” (LS 2023) 0

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

« Beschaftigte?
e Patient:innen?

Betreuung 21 | Entlastung von Pflegenden 12
Entlastung im Alltag 24

Quelle: Personliche Mitteilung: Landesamt fir Soziales, Jugend und Familie

Braunschweiger Pflegekonferenz 12




Stand der G allstlschen
PFlegeausbi ld in Braunschweig

Braunschweiger Pflegekonferenz 10




Braunschweig
Lowenstadt

Aktueller Sachstand (stichtag Abfrage 31.01.2022)*

Ausbildungsstart = August
Marienstift September
stadt. Klinikum zusatzlich im Februar

genutzte Schulplatze derzeit = 508
(Gber alle Ausbildungsdrittel)

gewilnschte Gesamtkapazitat = 996

mogl. freie Platze / Potenzial =488

* aktuelle Schiilerzahl in laufender Abfrage

Braunschweiger Pflegekonferenz 13




Braunschweig
Lowenstadt

Schulplatze Stadtgebiet Braunschweig (stichtag Abfrage 31.01.2022)

» 3. Ausbildungsdrittel:

A e 2=
”Zgﬂ‘lt;%eugne;g‘r‘;tﬁgl';‘,“zeonzqad‘ Start Generalistik erst 2020, daher kaL‘J' m
(Stichtag Abfrage 31.01.2022) Auszubildende vorhanden (noch ,alte
0 . Pflegeausbildungen)
250 50 % = 2. Ausbildungsdrittel:
200 Irritationen, Neues muss erst publik werden
100 = 1. Ausbildungsdrittel:
3 Generalistik als einzige Ausbildungsmoglichkeit,
il gute Auslastung, positive Entwicklung
° 3. 2. 1. % = Auslastung / Jahrgang

®mAnzahl Schiller ~ ®Kapazitdt pro Ausbildungsdrittel

Braunschweiger Pflegekonferenz




Braunschweig
Lowenstadt

Herausforderungen der Ausbildungsverbiinde

« Mangel an Praxis(einsatz)platzen Fir Pflichteinsatze (Padiatrie, Psychiatrie,
ambulante Dienste, akutstationarer Bereich)

« Mangel an Praxisanleiter:innen (insb. Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste)

« Mangel an Angeboten zur sozialen Integration auslandischer
Pflegeschiler:innen

« Blrokratische Hirden in Bezug auf Erlangung von Aufenthaltstiteln
« Mangel an erschwinglichem Wohnraum fir Pflegeschiler:innen

« Mangel an Wertschatzung, Aufmerksamkeit und Werbung fir Pflegeberuf

Braunschweiger Pflegekonferenz




PflegeAss

Kooperations- und Serviceportal Pflege- und
Assistenzberufe Braunschweig

Braunschweiger Pflegekonferenz




Braunschweig
Lowenstadt

PflegeAss
Inhalte

 Informationen und Beratungsangebote fir Interessent:innen und Bewerber:innen,
Ausbildungsbetriebe und Praxisstellen in der Pflege

 Informationen und Beratungsangebote fir Interessent:innen und Bewerber:innen
fFir AZUA-Dienste und zu relevanten Qualifizierungsangeboten

 Informationen und Beratungsangebote fir Betriebe und Pflegekrafte zum Thema
Weiterbildung zu Praxisanleiter:innen

 Digitale Vernetzungs- und Austauschmoglichkeiten fir Verbiinde, Pflegeschulen und
Praxisstellen

« Digitale Lernraume fir Pflegeschiiler:innen und Pflegekrafte in Weiterbildung zu
Praxisanleiter:innen

Braunschweiger Pflegekonferenz 20




Braunschweig
Lowenstadt

PflegeAss
Serviceleistungen

* (Freiwillige) Praxisstellenborse
e Praxisanleiter:innenservice

« Beratungs- und Servicestelle Fur auslandische Bewerber:innen
und Pflegeschuler:innen

« Wohnungsborse

e Praktikumsborse

Braunschweiger Pflegekonferenz 21




Braunschweig

Interessierte der Lowenstadt

Ausbildung zur
Pflegefachkraft

PflegeAss -
° nichtin der
Zle lg ru p pe n Pflegeausbildung R

engagierte
Betriebe als schiiler:innen

potentielle
Internetseite
Information & Serviceleistungen

Praxisstellen
« Informationen

- Beratungsangebote

< Vernetzung (Nutzer:innen)
e Austausch (Nutzer:innen)
« digitale Lernrdume

H H * Praxisstellenborse
PFl nicht |nbgll<(ejr * Praxisanleiterservice Schulen,
egeaus' Iaung » Beratung und Service fiir ausléndische Schiler:innen
engagierte Pflegeschiileriinnen B F ° kt.'
Pflegefachkrifte * Wohnungsborse erurspersperiven
* Praktikumsbérse und Praktika

als

Praxisanleiter:innen Suchende

Interessierte an

A . . Beschaftigung und
Offentlichkeit Qualifizierung in
AZUA-Diensten

Braunschweiger Pflegekonferenz



PflegeAss
Organisation

« Dezentrale und vorwiegend digitale Leistungserbringung

« Arbeitskreis(e) auf Leitungseben (Vorgehen und Inhalte)

« Operative Kooperation Uiber Telefon und digitale Kooperations-
plattform, E-Mail, Videokonferenz, Clouddienste

Braunschweiger Pflegekonferenz




Braunschweig
Lowenstadt

Pflegeschulen &

Verbundpartner:innen

PflegeAss
Organisation

Kooperations-

. Internetauftritt Kooperations- . :
partner:innen Information plattform Trager:innen von
(z. B. Biiro Fiir Migration, Serviceleistungen Pflegeeinrichtungen &
VHS, Allia.nz Fir die * Informationen *  Erstellung von -diensten
Reglon) « Beratungsangebote Inhalten und

+ Vernetzung Serviceleistungen
(Nutzer:innen) * Vernetzung

e Austausch (Anbieter)
(Nutzer:innen) *  Austausch (Anbieter)

digitale Lernrdume
Praxisstellenborse
Praxisanleiterservice
Beratung und
Service fur
auslandische
Pflegeschiiler:innen
*  Wohnungsborse

e Praktikumsborse

Stadt Braunschweig AZUA Anbieter:innen
(Sozialreferat)

Braunschweiger Pflegekonferenz



PflegeAss_
Forderoptionen

« Fachkrafteinitiative Niedersachsen (MW)
 InnovativeBildungsprojekte der beruflichen Erstausbildung (MK)

« Gesundheitsregionen (MS)

Braunschweiger Pflegekonferenz 22




Diskussion

« Welche weiteren Inhalte und Serviceleistungen sollte PflegeAss
bieten?

* Welche Kooperationspartner:innen sollte PflegeAss ansprechen?

 Gibt es Ideen fir einen noch eingangigeren Namen?

Braunschweiger Pflegekonferenz 22




Braunschweig
Lowenstadt

Personalwerbung

Vorstellung und Abstimmung

Erklarung der Braunschweiger Pflegeeinrichtungen - fiir eine faire Personalwerbung

Hans Golmann (ambete. V.)

Braunschweiger Pflegekonferenz 23




Braunschweig
Lowenstadt

Kodex der Braunschweiger Pflegeeinrichtungen

- Abwerbung von Mitarbeitenden -
Entwurf Hans Golmann

« Der Pflegesektor sieht sich auch in Braunschweig langst nicht mehr nur bei den
Fachkraften einem eklatanten Personalnotstand gegeniiber.

« Die Probleme erstrecken sich zunehmend auch auf den Bereich der Assistenz-und
HilFeberufe sowie der Hauswirtschaft. Die Personalgewinnung findet fast ausschlieflich
durch Wechsel aus den Einrichtungen statt.

- Ein fairer Wettbewerb Uber Arbeitsbedingungen, Gehalter und Konzepte durch Anzeigen,
Ausschreibungen und ,,Horensagen” fordert Innovation und Entwicklung.

« Den Einrichtungen und auch den B.eschéf\t/{Ften insgesamt schaden jedoch aggressive
Abwerbemethoden durch ausgewiesene Wechselpramien, personliche Ansprache von
~Headhuntern” vor und in den Betrieben, in Fortbildungen und Veranstaltungen.

« Fir meine Einrichtung/en erklare ich/wir die Anwendung einer fairen Personalakquise,
unlautere Methodenz.B. mit aggressiven Abwerbemethoden wende/n ich/wir nicht an.

« Abwerbung

Braunschweiger Pflegekonferenz 24



file://stadt.braunschweig.de/Zentrale_Ablage/Dez_5/0500/Altenhilfe-Pflegeplanung/AG Steuerung AHPP/Kodex der Braunschweiger Pflegeeinrichtungen.pdf

Braunschweig
Lowenstadt

PAUSE

Braunschweiger Pflegekonferenz 25




Braunschweig
Lowenstadt

Vorstellung

Aktuelle Themen und Aktivitaten

Braunschweiger Pflegekonferenz 26




Braunschweig
Lowenstadt

Impulsreferate

Innovative (quartiersorientierte) Versorgungskonzepte in Zeiten von
Fachkraftemangel und hochbelasteten pflegenden Angehorigen.
Welche Visionen haben wir fiir Braunschweig?

Hans Golmann (ambet e. V.)

Pflegenetzwerk neu gedacht - innovativ, nachhaltig, offen
Simuna Karadzic-Nahler (Allianz fir die Region)

Bericht vom Runden Tisch Entlassmanagement
Knut Urban (Stadt Braunschweig, Fachbereich Soziales und Gesundheit)

Braunschweiger Pflegekonferenz 27
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Braunschweig
Lowenstadt

Austausch

World Café, Ideensammlung, Diskussion und Arbeitskreiskonstitution

Braunschweiger Pflegekonferenz 28




Braunschweig
Lowenstadt

Resimee und Verabschiedung

Rainer Schubert (Stadt Braunschweig, Sozialreferat)

Braunschweiger Pflegekonferenz 29
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Vielen Dank Fir lhre AufFmerksamkeit!
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Braunschweig
Lowenstadt

Jan Weber / Mara-Lena Bunge

Sozialreferat
SchuhstraRe 24
38100 Braunschweig

Tel. 0531 470-7154 /7362

E-Mail
jan.weber@braunschweig.de
mara-lena.bunge@braunschweig.de



Protokoll der Braunschweiger Pflegekonferenz 2023

Datum: Uhrzeit: Ort:
15.03.2023 14:15Uhr bis 18:00Uhr Seniorenzentrum in

den Rosenackern/
Stiftung St. Thomaehof

Protokoll:

BegrufRung: Rainer Schubert Mara-Lena Bunge

Gesamtmoderation: Rainer Schubert

Dr. Jan Weber

Dr. Jan Weber
Mara-Lena Bunge

Impuls: Leah Weigand - Ungepflegt (Videobeitrag)
TOP Inhalte
1. Business as usual? Strategien zur Personalrekrutierung in der Pflege

Prof. Dr. Lukas Slotala
Technische Hochschule Wiirzburg-Schweinfurt

Nach einem allgemeinen Problemaufriss zu Beschaftigungszahlen professioneller Pflegekrafte
in relevanten Versorgungsbereichen wird die Entwicklung der Auszubildendenquoten in
verschiedenen Bundeslandern nachvollzogen. Dabei werden abweichende Strategiemerkmale
und forderliche bzw. hemmende Faktoren identifiziert und herausgestellt. Méglichkeiten und
Erfolgsaussichten der Werbung und Integration auslandischer Pflegefachkréfte werden
beleuchtet. Mit der prinzipiell positiven Bewertung verbunden ist die Empfehlung zu einem
lokalraumlich koordinierten, gemeinschaftlichen und auf die Nutzung von Synergieeffekten
zielenden Vorgehen. (Prasentation im Anhang)

Verabschiedung Geschaftsordnung

Torsten Haf
Stadt Braunschweig, Sozialreferat

Die aufgrund der Novellierung des Niedersachsischen Pflegegesetzes (NPflegeG) und in
Abstimmung mit der Steuerungsgruppe Altenhilfe- und Pflegeplanung (AHPP) aktualisierte
Geschéftsordnung der Braunschweiger Pflegekonferenz wird einstimmig von der
Pflegekonferenz bestatigt. (Aktuelle Geschaftsordnung im Anhang)

Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik

Torsten Haf
Stadt Braunschweig, Sozialreferat

Ausgehend von den rechtlichen und institutionellen Grundlagen der Pflegestatistik werden
exklusiv die Braunschweig-spezifischen Ergebnisse der Entwicklung der Anzahl
Pflegebedurftiger prasentiert und nach den verschiedenen Versorgungsformen differenziert.
Weitere Auswertungen stellen die hochgerechnete Entwicklung der Anzahl dementiell
Erkrankter sowie die Anteile der Leistungsarten und die Differenzierung der Pflegebeduirftigen
nach Pflegegrad und Geschlecht dar. Schlie3lich wird der Verlauf der Beschéftigtenzahlen des
Pflegepersonals in der ambulanten und (teil-) stationaren Pflege nachvollzogen. (Prasentation
im Anhang)

Ausbildung und Personalgewinnung
Ergebnisse Ist-Standerhebung Generalistik & Vorstellung und Diskussion PflegeAss
Braunschweig



https://www.youtube.com/watch?v=wikIYQvdZcQ
https://fas.thws.de/fakultaet/personen/hauptamtlich-lehrende/person/prof-dr-lukas-slotala/
https://fas.thws.de/fakultaet/personen/hauptamtlich-lehrende/person/prof-dr-lukas-slotala/
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TOP

Inhalte

Dr. Jan Weber, Mara-Lena Bunge
Stadt Braunschweig, Sozialreferat

Die Aufschlisselung der Anzahl Beschaftigter in Braunschweiger Pflegediensten und
-einrichtungen nach Berufsgruppen wird durch die Prasentation erster verfligbarer Daten und
Fakten zu den in Braunschweig aktiven Diensten mit Angeboten aus dem Bereich der
Angebote zur Unterstiitzung im Alltag nach 8§ 45a SGB XI (AZUA) ergénzt.

Ergebnisse einer Befragung vermitteln einen Eindruck vom aktuellen Sachstand der
Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung durch die Braunschweiger Pflegeschulen
und ihrer Verbundpartner. Die Liste der ebenfalls erfassten Herausforderungen ist
Ausgangpunkt fur das Konzept PflegeAss des Sozialreferates, das zwischenzeitlich durch ein
aus den Reihen der AG Wohlfahrt in die Diskussion gebrachten Konzept mit dem Titel ,Biro
PflegeZukunft Braunschweig® erweitert wurde.

Als ,Kooperations- und Serviceportal Pflege- und Assistenzberufe Braunschweig“ soll sich
PflegeAss mit umfassenden Informations- und Serviceangeboten gleichermal3en an
Pflegeschulen, Trager und Dienstleister in der pflegerischen Versorgung und pflegenahen
Dienstleistungen richten. Ebenfalls adressiert werden Pflegeschuler:innen, an Ausbildung und
beruflichem Engagement in diesen Bereichen Interessierte bzw. Pflegepersonal, das sich zur
Praxisanleitung weiterbilden lassen mdchte.

In der Diskussion legen Teilnehmer:innen Wert darauf, dass insbesondere an auslandische
Pflegeschiler:innen und Pflegefachkréfte gerichtete Angebote aus dem Bereich
Integrationsforderung auch analog, das heil3t im Face-to-Face Format oder Gruppensetting,
erbracht werden sollen. Auch die vom PflegeAss Konzept skizzierte vorwiegend virtuelle bzw.
webbasierte Anbieterkooperation und Bereitstellung von Angeboten und Serviceleistungen wird
in ihrer Reichweite als zu begrenzt gesehen. Vielmehr wird eine zentrale Anlaufstelle im Sinne
eines Buros oder einer Beratungsstelle, die auch Ausgangspunkt von Werbemalfinahmen fur
die pflegerischen und pflegenahen Berufe sein soll, favorisiert. Ein hierauf gerichteter
Workshop kann die Grundlagen hierfiir erarbeiten bzw. die Konzeptentwurfe fortentwickeln.
Von Diskutant:innen berichtete Probleme und Sorgen in Bezug auf mangelnden Wohnraum fir
Auszubildende (und sonstige Mitarbeiter:innen) stol3en auf positive Signale aus der
Bauwirtschaft. Benotigt werden konkrete Bedarfszahlen anhand derer gegebenenfalls
Wohnraum in Form WG-tauglicher Wohnungen fur Pflegeschiler:innen vorgesehen werden
kann. Aus Sicht von Pflegeschulen werden — neben zusatzlichen erschwinglichem Wohnraum
— insbesondere Angebote der Sprachférderung und kulturellen Integration fir auslandische
Pflegeschiler:innen bendtigt. Eindringlich wird daran erinnert, dass erschwinglicher Wohnraum
nicht nur flr Auszubildende, sondern auch fir Pflegefachkrafte und Angehérige der
pflegenahen Assistenzberufe knapp ist. In einzelnen Einrichtungen scheinen Fachkraftstellen
auch deshalb nicht besetzt werden zu kénnen, weil interessierte Pflegekrafte keinen
bezahlbaren Wohnraum im Umfeld finden kénnen. (Prasentation im Anhang)

Erklarung der Braunschweiger Pflegeeinrichtungen -
far eine faire Personalwerbung

Hans Golmann
ambet e. V.

Angesichts des umfassenden und alle Bereiche der (pflegerischen) Versorgung betreffenden
Personal- und Fachkraftemangels wirbt die vorgestellte und zur Abstimmung gestellte
Erklarung fir eine faire Personalwerbung und den Verzicht auf aggressive Abwerbestrategien
im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung in Braunschweig engagierter Trager,
Einrichtungen und Dienste.

Die von den Teilnehmer:innen als Kodex bezeichnete Erklarung findet mit 23 Ja-Stimmen bei
keiner Gegenstimme und einer Enthaltung breite Unterstitzung. Das Sozialreferat wird
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TOP Inhalte
gebeten, die Erklarung im Namen der Pflegekonferenz an alle relevanten in Braunschweig
ansassigen Pflegeeinrichtungen mit der Bitte um Zeichnung zu versenden.

6. Aktuelle Themen und Aktivitaten

Innovative (quartiersorientierte) Versorgungskonzepte in Zeiten von Fachkraftemangel
und hochbelasteten pflegenden Angehdérigen. Welche Visionen haben wir fur
Braunschweig?

Hans Golmann
ambet e. V.

Entwirfe und Visionen fir die zukinftige Versorgungsgestaltung in Braunschweig missen die
gegebenen Rahmenbedingungen berlcksichtigen und ergo realitatsorientiert sein. Hiervon
ausgehend wird daran erinnert, dass in Bezug auf die Kombination von Fachkraftemangel und
der steten Zunahme der Zahl Pflegebedurftiger und tberlasteter pflegender Angehdriger die
Talsohle des Personalnotstands noch nicht erreicht sein dirfte. Den Herausforderungen
mussen Stadt und Trager gemeinsam begegnen, die Einrichtung eines Biros PflegeZukunft
kann ein Instrument hierzu sein. Dabei gilt es auch Antworten auf die Frage zu entwickeln,
welche Qualitatsstandards zuklnftig noch gehalten werden sollen und kénnen.
Drittmittelfinanzierte Modellprojekte kénnen zur Erprobung neuer Konzepte dienen,
insbesondere dort wo Bundes- und Landesrecht sonst zu enge Grenzen setzen. Dabei riickt
die ambulante, quartiersorientierte Versorgung noch starker in den Fokus. Spezifische
Bedarfsgruppen benétigen besondere Versorgungsstrategien, wie z. B. in den 11 Thesen der
Braunschweiger Alzheimer Gesellschaft zur Demenzversorgung formuliert. Flankierend
mussen Beratungsangebote fiir pflegende Angehdrige ausgebaut werden. Das bereits erprobte
Konzept der Wohnpflegegemeinschaft kann als Vorlage dienen und ausgebaut werden. In
einem ersten Schritt kdnnten stadtweit 25 Wohneinheiten mit je 10 Platzen und insgesamt 250
Platzen als Aquivalent der Kapazitat von drei Pflegeheimen geschaffen werden. Stationare
Einrichtungen mussen leistungs- und ordnungsrechtlich zu ambulanten Strukturen
umgewandelt werden. Braunschweig kann hier modellhaft benétigte Standards prufen.

Im Rahmen der Diskussionen im anschlieBenden World Café wurden erste Eckpunkte und
Malnahmen fiur eine realitatsorientierte Versorgungsvision fur Braunschweig skizziert:

e Einsatz Entlastungsbetrag fur Angebote auf3erhalb anerkannter AZUA Leistungen (Modell
Pflegebudget)
Weiterentwicklung Pflegeversicherung — offene Briefe an Land und Bund
Fachkraftquote — Offnung NHeimG
flachendeckend und quartiersorientiert Pflege WGs
Offnung der Pflegeheime ins Quartier
o Tagesstruktur, Mittagstisch, Betreuung etc.
o medizinische Behandlungspflege
o INSULA und Demenz-Ambulanz umsetzen
Nacht- und gegebenenfalls zusétzliche Tagespflegeplatze schaffen
e sektorubergreifend arbeiten, keine Grenzen zwischen ambulanter und stationarer
Versorgung

Pflegenetzwerk neu gedacht —innovativ, nachhaltig, offen

Simuna Karadzic-Nahler
Allianz fir die Region

Das Projekt Pflegenetzwerk umfasst ein breites MaRnahmenbiindel zur Férderung der
Fachkraftakquise der Tréger, Einrichtungen und Dienste der Region. Neben PR Kampagnen in
Printmedien und Social-Media-Kanalen wird insbesondere das Thema Diversity im Sinne
interkultureller Offnung und Altersgrenzen vertieft. Der Fokus liegt dabei auch auf ambulanten
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Diensten und Strategien, um diese durch die Unterstiitzung der Werbung auslandischer
Fachkrafte zu starken.

Zur Forderung der Regionalen Einrichtungen und Dienste bietet das Projekt neben intensiver
Netzwerkarbeit Workshops zu den Themen Integrationsmanagement (Onboarding), Recruiting
und Interkulturelle Kommunikation.

Wahrend des World Café wurde der Austausch mit den Erfahrungen der Agentur fur Arbeit
sowie der Eingliederungshilfe intensiviert. Die Allianz fur die Region und das Sozialreferat der
Stadt sind an enger Kooperation und der Nutzung von Synergieeffekten interessiert.
Parallelstrukturen sollen vermieden werden.

Bericht vom Runden Tisch Entlassmanagement

Knut Urban
Stadt Braunschweig, Fachbereich Soziales und Gesundheit

Herr Urban berichtet von der Entstehung und dem bisherigen Vorgehen des Runden Tisches
Entlassmanagement. Dem Problem einer mdglichst zeitnahen Entlassung aus dem
Krankenhaus steht eine nur begrenzte Anzahl von belegbaren Pflegeplatzen in den
Pflegeeinrichtungen gegeniber, zunehmend verstéarkt durch den Personalmangel auch in
Pflegeeinrichtungen. Eine Priorisierung fur Aufnahmen aus den Krankenh&usern in
Braunschweig erscheint in der Umsetzbarkeit schwierig. Der Runde Tisch Entlassmanagement
wird sich daher mit den Méglichkeiten alternativer Ideen zur Problemlésung befassen.

Restimee und Verabschiedung

Rainer Schubert
Stadt Braunschweig
Sozialreferat

Der Leiter des Sozialreferates und Geschaftsfiihrer der Pflegekonferenz dankt allen an der
Organisation und Umsetzung der Pflegekonferenz Beteiligten. Neben den Mitgliedern der
Steuerungsgruppe Altenhilfe- und Pflegeplanung und den Referent:innen sind dies auch die
Mitarbeiter:innen des Sozialreferates. Restimierend wird auf das breite Spektrum behandelter
Themen und rund um den Schwerpunkt Personalmangel in Pflege und pflegenahen Diensten
verwiesen. Als Ergebnis der Veranstaltung zeichnet sich ab, dass der auch von
Braunschweiger Einrichtungen eingeschlagene Weg der Werbung auslandischer
Pflegefachkréfte sich als zielfiihrend erweist und u. a. mit der Allianz fur die Region ein
wichtiger Partner hierfur zur Verfiigung steht. Angesichts der geman Pflegestatistik weiter
steigenden Zahl Pflegebediirftiger bleibt die Herausforderung jedoch grof3. Die ldee die
Personalwerbung durch mehr und bessere Information zu den Berufsfeldern der Pflege zu
starken und eine zentrale Anlaufstelle in Braunschweig zu schaffen wird seitens des
Sozialreferates und seinen Mitstreiter:innen der Pflegekonferenz weiterverfolgt werden. Der
Kodex ,Faire Personalwerbung“ wird den Einrichtungen und Tragern zur Zeichnung vorgelegt
und bekannt gemacht werden. Die Themen der drei gehdrten Impulsvortrége Vision fur
Braunschweig, Pflegenetzwerk und Entlassmanagement werden im Rahmen von bestehenden
oder sich konstituierenden Arbeitskreisen, Netzwerken oder Runden Tischen weiterbearbeitet,
Ergebnisse auf der n&chsten Pflegekonferenz vorgestellt. Wichtig scheint zudem die von Prof.
Slotala aufgezeigten Grundsétze zu beherzigen. Demnach kann die Personalnot in der Pflege
insbesondere durch wirtschaftliche Anreize, durchlassige Schulwege und Ausbildungsgange,
dem Ausbau von Ausbildungskapazitaten, professionelles Personal Recruitment und (noch
mehr) regionale Kooperation bekampft werden. Letzteres insbesondere mit dem Ziel der
Steuerung und Beratung — besonders hier wird sich auch das Sozialreferat weiter einbringen.
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Geschaftsordnung
der Pflegekonferenz der Stadt Braunschweig

Praambel

Die Geschéftsordnung regelt die Sitzungen der Pflegekonferenz auf der Grundlage des § 4
des Niedersachsischen Pflegegesetzes (NPflegeG) in der Fassung vom 26. Mai 2004
(Nds.GVBI. Nr.15/2004 S.157), zuletzt gedndert durch Art.1 des Gesetzes v. 16.12.2021
(Nds. GVBI. S. 917).

§1
Ziele und Aufgaben

(1) Ziel der Pflegekonferenz ist die unter den Akteuren und Angebotstragern abgestimmte
Gewahrleistung einer leistungsfahigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Altenhilfe-
und Pflegelandschaft in der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligung aller an der
Versorgung Mitwirkenden soll eine an den Bedurfnissen der Hilfs- und Pflegebedurftigen
sowie der sie Unterstitzenden und Pflegenden ausgerichtete ambulante, teilstationare,
vollstationare und komplementare Angebotsstruktur gesichert werden.

(2) In der Pflegekonferenz sollen entsprechend § 4 Abs. 1 NPflegeG Fragen

1.
2.
3.
4

62

8.
9.

der pflegerischen Versorgung der Bevdlkerung,
der notwendigen pflegerischen Versorgungsstruktur,

der pflegerischen Beratungsstruktur,

. der Planung, Schaffung und Weiterentwicklung von altersgerechten Quartieren,

insbesondere unter Einbeziehung neuer Wohn- und Pflegeformen,

. der Koordinierung der praktischen Pflegeausbildung,
. der Unterstitzungsstrukturen,

. bezuglich der Schnittstellen zwischen der medizinischen und der pflegerischen

Versorgung,
der Koordinierung von Leistungsangeboten und

der Fehl-, Unter- und Uberversorgung

beraten werden.

(3) Die Beschlusse der Pflegekonferenz haben empfehlenden Charakter fir die Planungen
der Stadt Braunschweig. Ergebnisse und Beschlisse werden den politischen Gremien
durch entsprechende Berichte vorgestellit.

§2
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Vorsitz

(1) Vorsitzende/r der Pflegekonferenz ist der/die Sozialdezernent/in der Stadt
Braunschweig, in seiner/ihrer Vertretung der/die Leiter/in des Sozialreferates.

(2) Die Pflegekonferenz wahlt aus ihrer Mitte zwei weitere Vertreter/innen des/der
Vorsitzenden fur die Dauer von jeweils vier Jahren.

(3) Die/Der Vorsitzende erstellt mit Unterstiitzung der Geschéftsfiihrung die
Tagesordnung und leitet die Sitzungen.

§3
Geschaftsfuhrung

(1) Die Geschaftsfuhrung der Pflegekonferenz obliegt dem Sozialreferat der Stadt
Braunschweig.

(2) Zu den Aufgaben der Geschéftsfiihrung gehoren:
1. die Abstimmung der Tagesordnung
2. die Versendung von Einladungen und Unterlagen sowie die Protokollfiihrung

3. die organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.

§4
Steuerungsgruppe

(1) Die Steuerungsgruppe ist fur die strategische Bearbeitung der Ziele und Maf3nahmen
der Pflegeplanung sowie fiir die Vorbereitung der Pflegekonferenz zustandig.

(2) Die Steuerungsgruppe besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Sozialdezernent/in der Stadt Braunschweig (Vorsitzende/r)

- Leiter/in Sozialreferat der Stadt Braunschweig (stellv. Vorsitzende/r)

- Fachbereichsleiter/in Soziales und Gesundheit der Stadt Braunschweig
- Koordinator/in Altenhilfe- und Pflegeplanung der Stadt Braunschweig

- Sozialplanung der Stadt Braunschweig

- 1 Vertreter/in des Seniorenbiros der Stadt Braunschweig

- 1 Vertreterin des Gleichstellungsreferates der Stadt Braunschweig

- 1 Vertreter/in der Arbeitsgemeinschaft der Braunschweiger Wohlfahrtsverbande
- 1 Vertreter/in der gemeinnitzigen ambulanten Pflegedienste

- 1 Vertreter/in der privaten ambulanten Pflegedienste

- 1 Vertreter/in Braunschweiger Einrichtungsleitungen

- 1 Vertreter/in der gemeinnutzigen stationaren Einrichtungen

- 1 Vertreter/in der privaten stationaren Einrichtungen

- 1 Vertreter/in der Kliniken

- 1 Vertreter/in der Kranken- und Pflegekassen

- 1 Vertreter/in der Wohnungsbaugesellschaften

- 1 Vertreter/in der pflegenden An- und Zugehdrigen
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(3) Zu den Sitzungen der Steuerungsgruppe kénnen anlass- und themenbezogen weitere
Fachkundige geladen werden. Die Steuerungsgruppe kann zu aktuellen Themen
selbststandig Arbeitsgruppen einberufen.

(4) Die Steuerungsgruppe koordiniert, unterstitzt und begleitet die Arbeitsgruppen der
Pflegeplanung sowie der Pflegekonferenz.

(5) Die Steuerungsgruppe ladt regelmafig zu einem Austausch mit den sozialpolitischen
Sprecher/innen der Ratsfraktionen und -gruppen ein.

§5
Mitglieder der Pflegekonferenz
(1) Die in der Pflegekonferenz vertretenen Institutionen und Gruppen sind auf kommunaler
Ebene an der Gestaltung der Unterstitzungsstrukturen fir hilfs- und pflegebeddirftige

Menschen sowie an der pflegerischen Versorgung beteiligt.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder in der Pflegekonferenz sind Vertreter/innen folgender
Organisationen, Einrichtungen und Gruppen:

Kommune 12 Sitze
Ausschuss fur Soziales und Gesundheit 1 Sitz
gesetzliche Kranken- und Pflegekassen 2 Sitze
private Kranken- und Pflegekassen 1 Sitz
Medizinischer Dienst 1 Sitz
Arbeitsgemeinschaft der Braunschweiger Wohlfahrtsverbande 1 Sitz
freigemeinnutzige Pflegedienstleister ambulant 2 Sitze
private Pflegedienstleister ambulant 2 Sitze
Braunschweiger Einrichtungsleitungen 1 Sitz
freigemeinnutzige Pflegedienstleister (teil-)stationar 2 Sitze
private Pflegedienstleister (teil-)stationar 2 Sitze
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe ambulant 1 Sitz
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe (teil-)stationar 1 Sitz
Kliniken 3 Sitze
Kassenarztliche Vereinigung Niedersachsen 1 Sitz
niedergelassene Arzt/innen 1 Sitz
ambulante Hospizarbeit 1 Sitz
stationares Hospiz 1 Sitz
Kranken- und Pflegeschulen 2 Sitze
Bundesagentur fur Arbeit 1 Sitz
Allianz fur die Region 1 Sitz
Seniorenrat 1 Sitz
Behindertenbeirat 1 Sitz
Heimbeirate 1 Sitz
Patientenvertretung Kliniken 1 Sitz
Selbsthilfegruppen 1 Sitz
Interessenvertretung Pflegekrafte (Gewerkschaften) 1 Sitz
Interessenvertretung Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 1 Sitz
Interessenvertretung LSBTI* 1 Sitz
Wohnungsbaugesellschaften 3 Sitze
Alzheimer Gesellschaft 1 Sitz
Beratungsstellen 1 Sitz
Religionsgemeinschaften 4 Sitze
Wissenschaft 1 Sitz
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Pflegende Angehdérige 1 Sitz

(3) Alle Mitglieder der Pflegekonferenz sind gleichrangig stimmberechtigt.

(4) Die Pflegekonferenz kann mit der absoluten Mehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder beschlieRen, weitere Vertreter/innen der an der Gestaltung der
Unterstutzungsstrukturen far hilfs- und pflegebedurftige Menschen sowie an der
pflegerischen Versorgung beteiligten Institutionen und Gruppen als stimmberechtigte
Mitglieder aufzunehmen.

(5) Die entsendenden Institutionen und Gruppen sollen bei der Ausltibung ihres
Entsenderechtes auf eine hélftige Besetzung der Pflegekonferenz mit Frauen
hinwirken (8 4 Abs. 2 Satz 3 NPflegeG).

(6) Die/Der Vorsitzende kann zu einzelnen Sitzungen Géaste einladen.

(7) Die stimmberechtigten Mitglieder der Pflegekonferenz werden namentlich
gegenuber der geschaftsfiihrenden Stelle von den entsendenden Institutionen und
Gruppen schriftlich benannt.

(8) Fur die Mitglieder, die mit einem stimmberechtigten Sitz in der Konferenz vertreten
sind, wird je eine persodnliche Vertretung benannt.

(9) Die Mitglieder der Steuerungsgruppe der Pflegeplanung nehmen, sofern es sich
nicht um standige Mitglieder der Pflegekonferenz handelt, mit beratender Stimme an
der Konferenz teil.

§6
Sitzungen

(1) Die Pflegekonferenz tritt mindestens alle zwei Jahre (§ 4 Abs. 3 NPflegeG) zu einer
ordentlichen Sitzung zusammen.

(2) Die/Der Vorsitzende |adt die Mitglieder der Pflegekonferenz unter Mitteilung der
Tagesordnung spéatestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin schriftlich ein.

(3) Schriftsatze sowie Antréage zur Tagesordnung, die zu den Sitzungen versandt werden
sollen, sind so rechtzeitig bei der Geschéftsfihrung einzureichen, dass sie noch
zusammen mit der Einladung versandt werden kénnen. Antragsberechtigt zur
Tagesordnung sind alle Mitglieder der Pflegekonferenz sowie die Arbeitsgruppen.

(4) Die Tagesordnung kann bei Sitzungsbeginn von den anwesenden Mitgliedern der
Pflegekonferenz ergénzt werden, wenn dies mit einfacher Mehrheit beschlossen
wird.

(5) Nach ordnungsgemaler Einladung informieren die stimmberechtigten Mitglieder der
Pflegekonferenz ihre personlichen Vertretungen tber den jeweiligen Sitzungstermin
und die Tagesordnung sowie im Nachgang der Sitzungen Uber die entsprechenden
Ergebnisse.

(6) Die Sitzungen der Pflegekonferenz sind offentlich. Im Einzelfall kann durch
Mehrheitsbeschluss die Offentlichkeit ausgeschlossen werden.
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(7) Uber die Sitzungen der Pflegekonferenz wird von der Geschéftsfiihrung als
Niederschrift ein Ergebnisprotokoll erstellt. Die Niederschrift wird allen Mitgliedern der
Pflegekonferenz zugesendet.

87
Arbeitsgruppen
(1) Die Pflegekonferenz kann zu verschiedenen Themenbereichen Arbeitsgruppen bilden.

Die Arbeitsgruppen setzen sich aus Mitgliedern der Konferenz sowie fachkundigen
Dritten zusammen.

(2) Die Arbeitsgruppen wéhlen jeweils aus ihrer Mitte eine/n Gruppensprecher/in sowie
eine/n Vertreter/in. Es sollen in der Regel nicht mehr als zwei Arbeitsgruppen
gleichzeitig eingesetzt sein.

(3) Die Berichterstattung der Arbeitsgruppen erfolgt in jeder Pflegekonferenz.

§8
Beschlusse
(1) Die Beschlussfahigkeit wird zu Beginn der Sitzung von der/dem Vorsitzenden
festgestellt, wenn nach ordnungsgemaRer Einladung die Mehrheit der

stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(2) Beschlisse erfolgen mit einfacher Mehrheit. Beschlussfassungen erfolgen in
offener Abstimmung.

(3) Die Beschlusse besitzen empfehlenden Charakter. Sie sollen einvernehmlich
getroffen werden und besitzen keine rechtliche Bindung fur die daran Beteiligten.

§9

Inkrafttreten

(1) Die Geschaftsordnung tritt nach Beschlussfassung durch die Pflegekonferenz
unmittelbar in Kraft.

(2) Uber Anderungen und Erganzungen der Geschéftsordnung wird nach Antrag mit
einfacher Mehrheit abgestimmt.

(3) Die Geschéftsfilhrung ist befugt, redaktionelle Anderungen an der Geschéaftsordnung
vorzunehmen.

Braunschweig, den 15.03.2023
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik

Pflegekonferenz der Stadt Braunschweig Auswertungen Zum Jahresende 2021

Braunschweig, 15.03.2023



Braunschweig
Lowenstadt

. -

Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Grundlagen PFflegestatistik

* seit 1999 im zweijahrigen Rhythmus vom Statistischen Bundesamt und
Landesstatistikdmtern erhoben

« Rechtsgrundlagen: § 109 Abs. 1 SGB XI, Pflegestatistik-Verordnung
(PFlegeStatV), Bundesstatistikgesetz (BStatG)

 Statistisches Bundesamt: Teilstatistik Pflegegeldempfangende - basierend
auf Angaben der Spitzenverbande der Pflegekassen

« Landesamt fir Statistik Niedersachsen: Teilstatistik Dienste und
Einrichtungen - Erhebung bei allen mit Versorgungsvertrag nach § 72 SGB Xl

« erstmalig flir 2021 Erfassung der PG 1-Falle ohne bzw. ausschlief3lich mit
teilstationaren oder AZUA-Leistungen (ohne soziodemografische
Differenzierung)

Pflegekonferenz der Stadt Braunschweig — 15.03.2023
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Entwicklung Pflegebediirftigkeit

Entwicklung der Anzahl Pflegebedirftiger; Stadt Braunschweig 1999-2021
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Quelle: Landesamt fiir Statistik Niedersachsen | Berechnung und Darstellung Sozialreferat
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Entwicklung Pflegebediirftigkeit

Entwicklung der Anzahl Pflegebediirftiger nach Leistungsarten; Stadt Braunschweig 1999-2021

16.000
SLCRN stationdr 2011 bis 2021: +7 % -
12.000 ambulant 2011 bis 2021: + 60 %

An- und Zugehorige 2011 bis 2021: + 157 %
10.000 3.027

2.871

8000 2.945

2804 2811 297

Pflegebediirftige

6.000 2.610
2358 2370 2450

2.195
4.000
2.000 I

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

H PG 1 ohne Leistungen M Pflegegeld (ohne Sachleistungen) M ambulante Pflege vollstationdre Pflege

Quelle: Landesamt fiir Statistik Niedersachsen | Berechnung und Darstellung Sozialreferat
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Entwicklung Pflegebediirftigkeit

Entwicklung der Anteile der Leistungsarten in Prozent; Stadt Braunschweig 1999-2021
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Entwicklung Pflegebediirftigkeit

Entwicklung der Anzahl Demenzerkrankter (Hochrechnung); Stadt Braunschweig 2009-2021
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Quellen: Stadt Braunschweig, Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung; Deutsche Alzheimer Gesellschaft | Berechnung und Darstellung Sozialreferat
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Struktur PfFlegebediirftigkeit

Pflegebedirftige nach Pflegegraden; Stadt Braunschweig 2021
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Quelle: Landesamt fiir Statistik Niedersachsen | Berechnung und Darstellung Sozialreferat
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Struktur PfFlegebediirftigkeit

Pflegebedirftige nach Alter und Geschlecht (ohne PG 1 o.L.); Stadt Braunschweig 2021
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Pflegepersonal

Entwicklung des Pflegepersonals in ambulanten Pflegediensten; Stadt Braunschweig 2011-2021
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Aktuelle Ergebnisse der Pflegestatistik - Auswertungen zum Jahresende 2021

Pflegepersonal

Entwicklung des Pflegepersonals in (teil-)stationdren Einrichtungen; Stadt Braunschweig 2011-2021
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Braunschweig
Lowenstadt

Vielen Dank fir die
AufFmerksamkeit! Stadt Braunschweig

Sozialreferat
Sozialplanung
SchuhstralRe 24

38100 Braunschweig
Tel.: 0531/470-7371

torsten.haf@braunschweig.de
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Business as usual?

Strategien zur
Personalrekrutierung in der Pflege

Impulsvortrag beim Pflegekongress in Brauschweig am
15. Marz 2023

Lukas Slotala

= t h Technische Hochschule
.LUJ Ws Wiirzburg-Schweinfurt



................. En g pass beru f e TOP 10

2,5 2,55 2,6 2,65 27 2,75 2,8 2,85 29 2,95 3

3221 Pflasterer/innen, Steinsetzer/innen

3220 Berufe im Tiefbau (0.S.)

2626 Berufe Leitungsinstallation,-wartung

C__E150+6210 Prlegetervic GG

8177 Podologen/innen

3421 Berufe Sanitar-, Heizungs-, Klimatechnik
3224 Berufe im Brunnenbau

8133 Berufe operations-/med.-techn. Assistenz

3432 Berufe im Rohrleitungsbau

3423 Berufe in der Kaltetechnik

Bundesagentur fiir Arbeit Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung (2023): Fachkrafteengpassanalyse.
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Fachkraeftebedarf/Engpassanalyse-Nav.html

= t h Technische Hochschule
.LUJ Ws Wiirzburg-Schweinfurt



Viertes Quartal 2021: 1,69 Millionen offene Stellen

Zweites Quartal 2022: 1,81 Millionen offene Stellen

Viertes Quartal 2022: 1,98 Millionen offene Stellen

Kubis, Alexander (2023): IAB-Stellenerhebung 4/2022: Neuer Rekord mit 1,98 Millionen offenen Stellen, In: IAB-Forum 9. Marz 2023, https://www.iab-
forum.de/iab-stellenerhebung-4-2022-neuer-rekord-mit-198-millionen-offenen-stellen/, Abrufdatum: 10. March 2023
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,Weifst du, wie man mehr Pflegekrdfte
bekommt? Man muss ihnen nur mehr zahlen
und dann kommen mehr.” (8jdhriges Kind)
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Was kann man gegen den Fachkraftemangel in der Pflege tun?

Der Fachkrafterangel in der Pflege ist ein komplexes Problem, das aufgrund
verschiedener Faktoren wie dem demografischen Wandel, niedriger Léhne und schlechter
Arbeitsbedingungen entstanden ist. Es gibt jedoch einige MaBnahmen, die ergriffen

werden kéinnen, um diesem Problem entgegenzuwirken:

1. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Léhne: Durch eine bessere Bezahlung und
attraktive Arbeitsbedingungen wie flexiblere Arbeitszeiten, Fortbildungsméglichkeiten
und eine gute Work-Life-Balance kénnen Pflegeeinrichtungen potenzielle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen und halten.

]

Ausbildungsférderung: Durch eine finanzielle Unterstitzung und Farderung von
Aushildungen und Studiengangen in der Pflege kann das Interesse an einer Karriere in
der Pflegebranche erhdht werden. Es kinnen auch gezielte Kampagnen gestartet
werden, um die Attraktivitdt des Pflegeberufs zu erhdhen.

3. Internationale Rekrutierung: Es kann in Erwagung gezogen werden, Fachkrafte aus
anderen Landern zu rekrutieren, um den Bedarf an qualifizierten Pflegekraften zu
decken. Dabei missen jedoch die Sprachkenntnisse, Anerkennung von Qualifikationen
und Integration in das Gesundheitssystem beriicksichtigt werden.

4, Technologische Unterstiitzung: Durch die Implementierung von Technologien wie

Robotik und kinstlicher Intelligenz kdinnen Pflegeeinrichtungen die Arbeit der

Pflegekrafte erleichtern und deren Arbeitsbelastung reduzieren,

L

Interdizziplindre Zusammenarbeit: Eine Zusammenarbeit mit anderen
Gesundheitsherufen wie Arztinnen und Arzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten
kann die Pflegekrafte entlasten und die Versorgung der Patientinnen und Patienten
verbessern,

6. Politische Malnahmen: Es sind politische MaBnahmen erforderlich, um den
Fachkrafternangel in der Pflege anzugehen. Dazu gehdren z.B. die Erhdhung der
Finanzierung fir Pflegeeinrichtungen, die Schaffung von Anreizen fir Arbeitgeber, um
Pflegekrafte zu gewinnen und zu halten, und die Regulierung von Arbeitsbedingungen

in der Pflegebranche.



................. * Bundesministerium e et e e e e e e e a e e aaeeeneeeneeeanteantenns
7 fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

« Stufenweise Steigerung der
Ausbildungszahlen um jahrlich 10 %

« Wiedereinfiihrung der dreijahrigen
Umschulungsférderung durch die
Bundesagentur fur Arbeit

« Informationsportal
altenpflegeausbildung.net

« ,Beratungsteam Altenpflegeausbildung”

Ausbildungs- und °
Qualifizierungsoffensive
Altenpflege

weinfurt
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« Weiterfihrung der dreijahrigen
Umschulungsférderung durch die
Bundesagentur fur Arbeit

: - Kampagnen und Forderung der
Konzertierte
Aktion Pflege Umstellung auf das PfIBG

 Staatlich organisierte Anwerbung
auslandischer Pflegekrafte

Vereinbarungen der Arbeitsgruppen 1 bis 5




Neuer Sachverstiandigenrat Gesundheit & Pflege konstituiert sich.

Am 28. Februar 2023 ist der Sachverstandigenrat Gesundheit & Pflege zu seiner konstituierenden Sitzung im Bundesministerium fir
Gesundheit zusammengetreten.

28. Februar 2023

o . ,Der Personalmangel in Krankenhausern, in

' ‘ der Pflege, aber auch in der ambulanten
Versorgung wird immer problematischer.
Deshalb ist es richtig, dass wir uns als
Sachverstandigenrat diesem Thema als Erstes
stellen.” (Hallek)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/neuer-sachverstaendigenrat-gesundheit-pflege-konstituiert-sich-28-03-2023.html
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Bund, Lander und die weiteren Partner unternehmen Anstrengungen.
- Doch eine Bewertung der konkreten MaBnahmen und deren
- Wirksamkeit finden kaum Eingang in die Fachdebatte.

2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 4 Tren )

Altenpflege 55.966 | 59.365 | 62.385 | 66.285 | 68.051 | 68.260 | 68.23 +22%
Krankenpflege 59.857 -* 64.009 | 64.022 | 63.611 | 64.258 | 63.70 +6%

Kinderkrankenpflege | 6.442 - 6.780 6.928 7.074 7.155 7.481 \| +16% 4
v

> In allen Bundeslandern?
> Haben alle Bundesiander dieselben MalBnahmen umgesetzt?
> Welche Bundesidander & MalBnahmen waren am erfolgreichsten?

e i
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ZuU-/Abnahme von Ausbildungskapazitaten in der
Altenpflege zwischen 2011/12 und 2017/18

NRW




Erfolgreiche Ansatze zur Steigerung von
Ausbildungskapazitaten

NRW Hessen

» EinfUhrung der Umlagefinanzierung im Jahr « Kkeine Umlagefinanzierung

2012 ~ « Gezielte Ansprache von Hauptschiiler:innen

.+ Gezielte Ansprache von Hauptschiler:innen (ca. 33%)

~ (Anstieg von 14,5 % auf 35 %) + WeGebAU: +273 % (Anteil 29 %)

~ « Zeitlich begrenzte Aussetzung von -« Uberproportional hohe Ausbildungsquote in
Qualitatsvorgaben fur Altenpflegeschulen der Altenpflegehilfe (1:4)

~ » Offentlichkeitswirksame « vergleichsweise niedrigen landesrechtlich
Aktionen/Kampagnen und Projekte geregelten Qualitdtsstandards

» WeGebAU: +34 % (Anteil 12 %) « Offentlichkeitswirksame

-+ Uberproportional niedrige Ausbildungsquote Aktionen/Kampagnen und Projekte
: in der Altenpflegehilfe (1:16)

L thws:



~ Trotz der zahlreichen Initiativen ist es nicht gelungen, eine
- gesteuerte und koordinierte Aktion umzusetzen. Das Ergebnis: ein
- Flickenteppich an MaBnahmen und Effekten.
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----------------- PfIBG - die ersten zwei Jahrgange

Pflegeauszubildende am 31.12 mit neuem Ausbildungsvertrag

e [ +11%
oo R +2%
o IR +3%
o, T 7%

- 2 000 4000 6 000 8 000 10000 12 000 14 000 16 000 18 000

Bundesland

W 2020 Auszubildende am 31.12. Gesamt M 2021 Auszubildende am 31.12. Gesamt
Destatis (2022): Statistik nach der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung 2021
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~+ Durchlassigkeit
~ +  Wirts. Ausbildungsanreize
-+ Ausbildungskapazitat

~ Erhebliche Schwierigkeiten

» Flickenteppich MaBnahmen & Effekte

» Auseinanderdriften von Perspektiven & Positionen
* unzureichende neutrale Fachberatung

+ vorwiegend einzelsektorale und einzelbetriebliche
: Aktivitaten
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Wenigstens hier keine
Erkenntnisprobleme und
Umsetzungsprobleme?



Anerkennungsverfahren bundesweit (Neuantréage)

14859

891

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gesundheits- und Krankenpfleger/in Pflegefachmann/frau




Haufigsten Ausbildungsstaaten Gesundheits-
und Krankenpflege 2021 (Neuantrage)

Philippinen |
Bosnien und..|
Indien |
Tunesien |
Serbien
Albanien
Kosovo
Rumanien
Turkei
Nordmazedonien

Ukraine
Iran
Mexiko
Brasilien

Eigene Darstell

i thws



Internationale Personalgewinnung

Neuantrage Gesundheits- und Krankenpflege und neu
abgeschlossene Ausbildungsvertrage nach PfG 2021

Rekrutierungsanteil:
19 %

Neuantrage neue Ausbildungsverhaltnisse

Eigene Darstellung nach Stat. Bundesamt (2022): Anerkennungsstatistik bundesrechtlich und landesrechtlich geregelter Berufe. Sonderauswertu Neuantrige
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NEUANTRAGE GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE NACH
BUNDESLAND 2021

1626

375| |348
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Hessen

1.851

3.492

Bayern

2.361

6.501

Ba-Wi
1.626

h Stat. Bundesamt

Niedersachsen

2.541
\
5.643/
RLP
690
1.854
NRW
2.349

15.711




Abgeschlossene Neuantrage Gesundheits-
und Krankenpflege 2021 (%-Anteile EU-
Antrage)

Sachsen-Anhalt (0%
Saarland (O
Rheinland-Pfalz (7

(0
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(79
Hamburg (0%
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Baden-Wurttemberg (5%
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Berlin (8
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Niedersachsen (11%
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Auflage einer positiv - volle m sonstige negativ
Ausgleichsmalinahme Gleichwertigkeit Erledigung




hohes Potential
-+ Drittstaaten

-+ Nadeldhr Kapazitaten
: Anerkennungsverfahren

Erhebliche Schwierigkeiten
.+ hoher Aufwand, foderale Heterogenitat

+ Weiterentwicklung als Echtenacher
: Springprozession

* unzureichende neutrale Fachbegleitung

* Uberwiegend einzelsektorale und
' einzelbetriebliche Losungen




................. Erfolgreiche Gewinnung in- und auslandischer ...
Pflegekrafte

Steuerung,
Beratung und
Evaluation
Regionale ’ Durchlassigkeit
Kooperationen ‘
}
professionelles Wirtschaftliche
Recruitment Anreize
Bildungs-
......................................................................................................................... kapazitaten ...



Vielen Dank fir lhre
Aufmerksamkeit

Lukas Slotala

Technische Hochschule Wirzburg-Schweinfurt
MUnzstraB3e 12
97070 Wrzburg

lukas.slotala@thws.de
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